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- Hoftung des -
Gewinn (entgongener, S252 BGB)

- Dorlegungslost
- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

Grunderwerbsteuer
- bei Bouhenengemeinschoft

Honororonspruch d. StB

- Aufrechnung mit Schodenersotzonspruch
: in zweiler Instonz

- Anderung der Rechnung
- Buchführung
: Gebühr noch Zeitobschnitten
: Grundstücksverwoltungen, $ 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeii, 5 9 SiBGebV
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: Mifteilung der Rechnung
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- Erfoloshonoror
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- Gebührenrohmen, $ ll StBGebV
: Mittelgebühr
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- entgongener Gewinn
- vermeidborer -: keine Bilonzierungsp{lichi
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- Zeitgebühren

: {ür Nichtstun

Minderkoufmonn
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- P{licht zur Buchführung u. Bilonz

Mitverschulden
- kopitolersetzende Gesellschofterdorlehen
- d. Krediigebers

;Y::dl"l "jf-.I 
e i n i s u n s

- r tutung u, uiluilz
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Steuerberolerkommer
- Beonfwortung von An{rogen
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AA

: Kontieren

- $57
: Werbeverbot, Stel lenc nzeigen
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- Auflösuno des -: fristlosä Kündigung, 5627 BGB

Steuergesloltungsberotung
- Soldiärung der Vor- u. Nochieile

Unterholtskloge
- Streitwertgestoltung

Verdienstbescheinigung

Veriöhrung l$ 68 StBerG, $ 5l o WPOI
- Art d. Berufstötigkeit

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Fehlbuchung, Siommkopitolforderung
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Gl Leitsötze

Verdienstbescheinigung / Aussogewert/Vertrouen des Kreditgebers

L Die Verdienstbescheinigung für einen GmbH-Geschöftsführer sogt
regelmö0ig nichis über die Douer der Geschöftsführertötigkeit, dos
Stodium, in dem sich die GmbH befindetoder die Durchsetzborkeitdes
Geholtsonspruchs ous.

Besteht Nomensidentitöi des Geschöftsführers mit der Firmo der
GmbH, ist besondere Vorsicht geboten.

2. Einen Kreditgeber; der ouf eine Verdienstbescheinigung - in Tz. I

beschrieben - ein Dorlehen gibi, iriflt ein weit überwiegendes Mit-
versch u lden, welches Schodenersotzo nsprüche o ussch I ieDt.

(OLG Ho m m U rt.v. 23. ll. 1990 - 25 U 244 /89, bestötigt LG Poderborn U rt.v.

19. 10. t9B9 - 3 0 304/89, Gt 1990, 40t

Schoden des Mondqnten / Rechtswidriger Steuervorteil

Dem Mondonten konn ein Schoden nur donn entstonden sein, wenn er
noch den Steuergeseizen einen Anspruch ouf eine niedrigere Steuerfesi-

setzung gehobt hoi (hier, Steuerbescheid wor nicht ordnungsgemö{)
bekonntgegeben worden, so doß keine Bestondskroft einirot und dos
Finonzomt die Steuern neu festsetzen konnte; ongebliche Pflichver-

letzung des Steuerberoters' Unterlossene Prüfung, ob ordnungsmö0ige
Beko n ntg o be des feh lerhoften Steuerbescheides).
(LG Kleve Urt.v. 5. 12.1990 - 2 0 203/901

Hoftung des Rechtsonwqltes / Kündigungsschutz / Konkursousfollgeld

U nterlößt ei n m it ei ner Kü n dig u n gssch utzklo ge beo uftro gter Rechtso nwo lt

den Mondonten bei eingetretenem Konkurs des Beklogten dorüber zu

beleh ren, doß der Mo ndo nt Kon ku rso usfo I I geld beo ntro gen ko n n, so wird
er diesem schodenersotzpflichtig, wenn hierdurch die Antrogsfrist ver-

söumt ist.
(AG Siegburg Urt.v. 3.9.1987 -7 C1V/87, NJW RR l9B? l55l
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Gl Hinweis Regreßprozeß gegen Steuerberoler
- Sochverstöndigeng utochien

- Aufklörung durch dos Gerichi
- Nochfro gepflicht des Steuerberoters
{O LG Düsseldorf U rt.v. 3. 5. 1990 - l8 U 209 /89 - rechtskröftig }

Noch l0 Johren wird nun in lZ Aufloge dos ,,Hondbuch der GmbH & Co1'

von Hesselmonn/Tillmonn im Verlog Dr. Otto Schmidt KG ouf den Morkt
gebrocht (216 Seiten,160,- DM).

Dos Werk wurde völlig neu beorbeitet. Dos Buch wendet sich on den Proktiker

in der Rechts- und Steuerberotung. Dos Leben derGmbH &Co.wird im Hinblick
ouf olle onfollenden steuerrechtlichen und gesellschoftsrechtlichen Frogen
gründlich beorbeitei. Ein eigenes Kopitel ist den Frogen der Umwondlung
sowohl in die GmbH & Co. hinein cls ouch ous der GmbH & Co. gewidmet.

Die Dorstelllung ist klor, übersichtlich und gründlich. lm gesellschoftsrechtlichen
Teil werden eingehend dorgestellt, Die zunehmende Verschörfung der Hof-
tungsrechtsprechung bei Gründung und in Krisensituotion der GmbH & Co.;
dos Zusommenwirken der Orgone, die Gesellschofterversommlung der GmbH
und der GmbH & Co., die Geschöftsführeroufgoben, dos neue Bilonzrecht.
lm steuerrechtlichen Teil werden die verschiedenen Gründungsvorionten -
Sochein lo g g Betriebsein brin g u n g u nd Auf no h me ei ner Kom plementö r-G m bH -
erörtert. Ausfuhrlich eingegongen wird ouf die Fomilien-GmbH & Co., die ver-
deckte Gewinnousschüttung, Vergütungen on Kommonditisten sowie die
Behondlung des Sonderbetriebsvermögens.

Anregungen für einen GmbH & Co'Vertrog sowie für den Gesellschoftsvertrog
der Komplementör-GmbH runden dos Hondbuch ob.

Leitsotz:

Wird ein Steuerberoter wegen fehlerhofter Buchführung, Aufstellung
fehlerhofter Johresobschlüsse und fehlerhofter Umsotzversteuerung in
Anspruch genommen und konn die Pflichverleizung nur durch ein ouf-
grund der Bücher und Belege zu erstotlendes Guiochfen eines Soch-
verstöndigen oufgeklörtwerden, so leidet dos Verfohren des Gerichts on
einem Mongel, wenn es dem Sochverstöndigen überlößt, sich die Bücher
und Belege bei den Porteien zu beschoffen. Dos Gericht muD diese
Urkunden sich selbstvorlegen lossen, die Porteien zur Erklörung über die
ldeniitöt und Vollstöndigkeit ouffordern und einen ollfölligen hierouf
bezüglichen Streit durch eine Beweisoufnohme klören, ehe es dos Gut-
ochten erstotten lößi.

Leitsotz (d.Verf.l,

Der Steuerberoter ist nur zu Rückfrogen beim Mondonten verpflichtet,
wenn sich ihm ous den vorgelegten Unterlogen Zweifelon deren Richtig-
keit oder Vollstöndigkeit oufdröngen mußten.

Zum Sqchverholt:

Die Klögerin führte bis Anfong des Johres lg8l Worentermingeschöfte
durch, donoch stellie sie ihre gesomte Totigkeii ouf die Vermittlung von
Aktienoptionen um. Der Beklogie erstellte f ür die Klögerin die Buchholtung
der Johre 1981,1982 und 1983, oußerdem die Johresobschlüsse fur die
Johre 1980, l98l und 1982. Die Klögerin ließ diese Arbeiten durch den
Steuerberoter im wesentlichen neu erstellen, dieser berechnete der
Klögerin dofur insgesomt 27.851,33 DM. Die Klögerin verlongt von dem
Beklo gten Ersotz i h rer U bero rbeitu n gskosten.

Die Klögerin hot behouptei'
Die Buchholtungsorbeiten des Beklogten und die dorouf beruhenden
Johresobschlüsse hötten zwei grundlegende Fehler entholten, einmol
seien die Provisionserlöse nicht richtig verbucht worden, zum onderen

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Hefr l-3, l99l)

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Ausschlu0 d. Kündigungsrechts

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
(s. ouch Versicherungsschutz)
- wisseniliche Pf lichtverletzu ng: Kousolitötsprüfung

:Wirksomkeit, AGBG

Anerkennlnis
- d. Bilonzberichtigung?

Auskunftsverlrog
- stillschweigender Abschlu0: Verdiensibescheinigung

Bouherrenmodell
- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. StB, Wp, RA
- fehlende Belehrungsbedürftig keit

: veroebliche Belehrunoen
: Belähruns d. Vorberoier

- ungefrogte -: Zweifel d. Steuerberoters

Beweislost

- f. Fehlberotung
- f. Rücknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung
- Anerkenntnis?

Dienstvertrog
- Sieuerberotungsvertrog

Dritthoftung
-Vertrog m. Schutzwirkung zugunsten Dritter: Bewertung

Durchgriffshoftung
(s. Geschöftsf ü h rer Wp/StB-Gm bH
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hobe der Beklogte die Mehrwertsteuersituotion folsch behondelt. Ver-

sch ieden e Geschöftsvorg ö n g e seien ü berho u pt fo lsch verbucht worden.

lnfolgedessen hötten die Arbeiten des Beklogten neu erstellt werden

mÜssen.

Aus den Gründen:

t......
ll. Rechtliche Grundloge für den von der Klögerin geltend gemochien

Sch o denersotzo nsp ruch si nd d ie Vorsch riften ü ber d ie Scho denersotz-

leistung bei einer positiven Vertrogsverletzung (9276 BGB). Dos Rechts-

verhöltnis zwischen Mondonten und Sieuerberoter/Steuerbevoll-

möchtigten stellt sich nömlich ols Geschöftsbesorgungsverhöltnis mit

Dienstvertrogschoroher dor, insbesondere donn, wenn der Steuer-

beroter/Sieuerbevoll möchtigte mit u mfossenden Leisiu ngen beouftro gt

wird (BGHZ 54,106; BGH, VersR 1980, 264L Voroussetzung einer

Schodenersotzpflicht des Beklogten ist demgemöD, doß er seine Ver-

trogspflichten schuldhoft (zumindesi fohrlössig) so schlecht erfullt hot,

doß der Klögerin dorous ein Schoden entstonden ist. Die toisöchlichen

Voroussetzungen für einen solchen Anspruch hot die Klögerin - ols
Ä ^o^',,-hofollori^ - Än.-r,lo^o^ r tnA .r, ho.,rraican. Goht ec - rarie hier -/ \r r9l\/r vLt rJrvlrvr rr r vvr4vlvYvr

um grundsötzliche Systemfehler der Buchholtungsorbeiten, so gehört

zu deren Dorlegung und Nochweis ouch die Toisochengrundloge
(lnformotion und Belegel, oufgrund deren der Beklogte seine Arbeiten

vorgenommen hot.

lll. Gemessen on diesen Grundsötzen bedorf es zur Entscheidung Über

d en ietzt noch streitigen Teil der Klo g e ei nerweiteren Beweiso uf no h m e,

Der Sochversiöndige G. hot die von der Klögerin behoupteten grund-

sötzlichen Buchführungsfehler des Beklogien bestötigi (Behondlung

der Meh rwertsteuer/Beho n d I u n g der Provisionen ). Die Feststellungen

des Sochverstöndigen genügen iedoch nicht, um entsprechende

(schuldhofte) PflichVerletzungen des Beklogten feststellen zu können.
Dozu ist nö'mlich erforderlich, dofi der Sochverstöndige seine Fest-

stellungen onhond derselben Totsochengrundlogen (lnformotions-

stond/Belege) getroffen hot, wie sie ouch dem Beklogten bei seinen

Arbeiten zurVerfügung stonden. Dos oberwird gerodevom Beklogten

bestritten. Folglich bedurfen die von der Klögerin dozu oufgestellten

Behouptungen (umfossende lnformotion/dieselben Belege) des

Beweises; die von der Klögerin dozu ongetretenen Beweise (Zeugnis E

und R.) sind ebenso zu erheben wie der vom Beklogten dozu onge-

tretene Gegenbeweis (Zeugnis B.). MOglicherweise wird es ouch

Aus dem Prüfungsbericht des Finonzomies vom 8.4..1986 ergeben

sich die vom Klöger vorgetro genen Zo h I u n gseingö nge in Höhe von

2.814,- DM fur dos Johr 1981,89.235,- DM für dos Johr l9B2 und

95.331,- für dos Johr 1983.

Diesen Zohlungseingöngen wurden in dem erwöhnten Vermögens-

vergleich vom 6.10.1986 die Abhebungen von diesem Konto gegen-

übergestellt. Diese beliefen sich für l9B2 oul 69.521,- DM und für

l9B3 ouf 33.580,- DM.

Somit ergibt sich, doß beispielsweise im Johr l9B3 zwer ouf dieses

Konto über95.000,- DM einbezohlt, iedoch lediglich über33.000,-
DM obgehoben wurden. Do sich dieses Geld noch wie vor ouf

dem Konto befindet und somit in den Vermögensvergleich unter,,zur

Verfügung stehende Mittel" nicht Eingong finden konnte, wor es

ouch nicht unier ,yerwendete Mittel und ungeklorte Zuflusse" im

Vermögensverg leich o ufzuf ü h ren. Aus d iesem Vermögensverg leich

ergibtsich iedoch, dofl ober den ouf dem Konto befindlichen Betrog

hinous weitere Gelder vorhonden woren.

cl Soweit sich schließlich der Klöger dogegen wendet, doß dos

Finonzomt im Schreiben vom 14.,l1.1986 unrichtige Loborkosten und
- t , , .l l- -.- --- l^:^.---:r -l^^-I-.ll^ l-^:-^- trJ^l^.
L1nnorzlanTelle onSeTZT/ KUrln sr nreillilr euel iluils K€ilrst I Lr9tg

hoben. Diese Berechnung vom 14.ll.1986 stellt lediglich eine ,!er-
probung" des geschötzten Betroges von iöhrlich 85.000,- DM dor.

4. Jedoch selbst wenn mon unterstellt, doß die Zuschötzungen zu hoch

woren und der Beklogte schludhoft seine Pflichten ous dem Steuer-

berotervertrog verletzt hot, führt dies nicht zu seiner Hoftung.

Die berichtigten Einkommensteuerbescheide fur die Johre l98l bis

l9B3 beruhen ouf nochgewiesenen Steuerhinterziehungen und ouf

Zuschötzungen oufgrund der Betriebsprüfung. Zu den Zuschötzungen

kom es, weil bei der Betriebsprüfung nicht oufgezeichnete Betriebs-

ei n no h men festgesiel ltwu rden. Für die Nichtoufzeichnung der Betriebs-

einnohmen wor qllein der Klöger verqntwortlich. Er hondelte dobei vor-

sötzlich. Dem Beklogten konn hingegen - wenn Überhoupt - ollenfolls

der Vorwurf fohrlössigen Fehlverholtens gemocht werden. Ein vorsötz-

lich hondelnder Mqndont konn qber für die nochteiligen Folgen dieses

Verholtens seinen ollenfolls fohrlössig hondelnden steuerlichen Beroter

nichtquf Schqdenersotzin Anspruch nehmen (Spöth,o. o. O., RdNr.313).
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ol Es konn zunöchsi dohinstehen, ob dos Finonzomt im Einspruchver-
fohren die gesomte Potientenkortei nochmols im einzelnen überprüft
hötte. Vom Finonzomt wurdg wie noch ouszuführen sein wird, ein Ver-

mögensverg leich o n gestel lt. H ierbei wu rden d ie g etöiigten Ausgo ben
den nochgewiesenen Einnohmen gegenübergestellt. Es komt desholb
gor nichi dorouf on, welche Einnohmen sich ous der Potientenkortei
ergeben.

Der Klöger hot nicht schlüssig dorgelegt, in welchen Punkten die
Schötzung im Rohmen desVermögensvergleichs durch dos Finonzomt
unrichtig sein soll.

Der Klöger fuhrt beispielsweise ouf, doD Zuflüsse ouf Festgeldkonten
vorhonden seien, die b'ereits in onderen Positionen entholten sein
sollen, nömlich entweder in Geldzuflüssen der Eltern oder vom Konto
des Klögers kommmen, und domit bereits erfoßt seien.

Zur Schlüssigkeit des Vortroges hötte es bedurFt, gegebenenfolls
unter Vorloge entsprechender Belege dorzuiun, welche Betröge von
welchem Konto unter welchem Dotum geflossen sein sollen. Hierouf
wurde der Klöger in der mündlichen Verhondlung vom 23.,l.1990 hin-
gewiesen.

ln dem vom Finonzomt im Schreiben vom 6.10.1986 vorgenommenen
Vermögensvergleich ergibt sich unter derZifler2 b (,yerwendete Mittel
und ungeklArte Geldzuflüsse"l, doß fur die Johre lg8l bis l9B3 insge-
somt39l.0Z5,- DM on Geldzuflüssen von den Eltern in die Berechnung
eingestelltwurden, die von dem Klöger ols solche bezeichneiworden
woren. Dieser Betrog wurde iedoch bei der weiteren Berechnung
wieder obgezogen, so doß sie bei der [öhrlichen Zuschötzung von
85.000,- DM keine Berücksichtigung fonden.

Auch soweit der Klöger vortrögt, die Festgeldkonten seien ous seinem
Vermögen gespeist worden, ist der Sochvorirog nicht schlüsig.

ln dem Prüfungsberichtdes Finonzomtes isider Betrog von69.621,- DM
o ls,,u n klo re Zuf l üsse o uf Festgeld konto" o ufgef U h rt. l n d ieserAufstel l u n g
wurden sowohl die Kontonummern ols ouch die Uberweisungsdoten
ous dem Johre l9B2 mit den überwiesenen Betrögen oufgeschlüsselt.
Ein Vortrog über die Person des Uberweisenden fehlt.

bl Auch mitseiner Behouptung, dievon der Betriebsprüfung ols Zohlungs-
eingönge ouf dem Konto beider Bonk ols Betriebseinnohmen erfoßten
Gcldbetröge würden bereits olle onderen nicht erfo0ien Geldein-
nohmen obdecken, konn der Klöger keinen Erfolg hoben.

erforderlich sein, d ie U nterlo gen i m einzel nen festzustel len, welche dem
Sochverstö ndigen G. vorgelegt u n d/oder o usgehö n digt worden si nd
(Vorloge sömtlicher Buchführungsunterlogen, erneute Anhörung des
Sochverstöndigenl.

Zur Feststellung einer (schuldhoften) PflichVerletzung des Beklogten
genügt es nicht, von einer Nochfrogepflicht des Beklogten ouszugehen
und dementsprechend festzustellen, do0 der Beklogte sich nicht - wie
geboien - seinerseits informiert und ouch nicht seinerseits die Vorloge
fehlender Unterlogen verlongt hobe. Auch diese Frogen lossen sich

zuverlössig erst donn beurteilen, wenn feststeht, welche Unterlogen
und welche lnformotionen der Beklogte bei Durchführung seiner
Arbeiten totsöchlich zur Verfügung hotte. Ein SteuerberoterAteuer-
bevol I mö chtigter ist nö m I ich zu Rückfrogen nur donn verpflichtet, wenn
sich ihm onhqnd der ihm für seine Arbeiten zur Verfügung gestellten

Unterlogen Zweifel hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollstöndigkeit
oufdröngen (oufdröngen müssen).

lV. Dos Londgericht hot die erforderliche Aufklörung des Sochverholtes
(siehe oben) unterlossen, seiner Entscheidung fehlt desholb eine ord-
n u n g sg e m öße Totso c h e n g ru n d I o g e. Dos isi ei n e rh eb I icher Verfo h re n s-

mongel (Boumboch/Louterboch/Albers, Z?O,47.Aufl., $ 539Anm.l B -
m. N.).

Dieser Mongel veronloßt den Senot zur (teilweisenl Aufhebung der
o n g efochtenen Entscheid u n g und zur Zvrückverweisu n g der Soche o n

dos Londgericht. Der Senot nimmt dovon Abstond, die erforderlichen
Beweise selbst zu erheben. Dies würde dozu führen, doß wesentliche
Entscheidungsgrundlogen erst im Berufungsrechtszug geschoffen

würden und doß den Porteien eine lnstonz verlorengin ge.Zu der hier
erforderl ichen, n ichi u nerheblichen (zusötzl ichen l Beweiso uf no h me ist

iedoch in erster Linie dos Londgericht berufen.

Ein der Rückverweisung entgegensiehendes besonders Beschleuni-
gungsinteresse der Porteien ist nicht erkennbor. Der Senot hot einem
solchen lnteresse oußerdem durch eine kurlristige Terminierung
Rechnung getrogen.

BO 65



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 3191 Gerling lnformotionen für widschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 3191

Honorqrqnspruch des Steuerberolers
- Monotliche Abbuchung

- Buchfuhrungsrechnung
(OLG Düsseldorf Urt.v.31.10.1990 - lB U 99 u.ll3/90, rechtskraftig)

Leitsqtz:

Zieht der Steuerberoter für Buchführungsorbeiten monotlich gleich-

bleibende Betrögevon einem Konto des Mondonten ein,so ister mongels

entgegenstehender schriftlicher Vereinborung nicht doron gehindert,

noch Johresobschluß die Vergütung für die Buchfuhrung oufgrund des

d o n n festg esiel lten Geg e n sto n d swe rtes n o ch d e n Vo rsc h rifte n d er Ste u e r'

berotergebü hrenverord n u n g zu fordern.

Leitsötze (d.Verf.),

i. Den Moncionten iritri ciie Doriegungsiosi fur cjie Behoupiung, die

Mittelgebuhr sei übersetzt. Der Hinweis, doß der Steuerberoter nicht

sein Kossenbuch führen müssg genügt dofür nicht.

2. Bei einer Rohmengebühr ist der in Anspruch genommene GebÜhren-

sotz nicht in der Honorornote ouszuweisen, sondern nur der,,Betrog"

der einzelnen Gebühr.

Aus den Gründen:

Die vom Londgericht {estgesiellte Restforderung des Klögers ous den vier

Rech n u n g en vom 14J0.1987 ( Fin o nzbuchf ü h ru n g 1986l, 13. 3. l9B9 ( Bilo nz,

Steuererklörungen, Ermittlung der Einkünfte ous Vermietung und Verpoch-

tung 19BZl, 22.3.198q {Finonzbuchfuhrung l9BZl und 22.3.1989 (Finonz-

buchführung l9BBl besteht zu Recht.

Die Abrechnung des Klögers genügi den Erfordernissen des $9 der

Gebührenordnung, der die ,,Einforderborkeit" der Gebuhr regelt.

Anzugeben sind gemöß Abs. 2 Sotz I dieser Vorschrift,,die Betröge der

einzelnen Gebühren und Auslogen, die Vorschüsse sowie die ongewond-

ten Gebührenvorschriften und beiWertgebühren ouch der Gegenstonds-

wert'l Dos dient der NochprüfForkeit der Gebührenwohl, wenn die

Verordnung fur die Gebuhr einen Rohmen vorsieht. Der in Anspruch

Nochdem der Klöger bei derSchlußbesprechung noch Beendigung

der Außenprüfung onwesend wqr und die von den PrÜfern vorge-

nommenen Schötzungen billigte, konnte der Beklogte in nicht vor-

werfbqrerWeise dovon ousgehen, doß der Klöger ouch mit den ous

der Außenprüfung resultierenden Einkommensteuerbescheiden

einverstonden sein werde.

Doß der Beklogte den Klöger beiderSchlußbesprechnung unrichtig

beroten hobe, wird seitens des Klögers nicht detoilliert behouptet.

Eine Pflicht des Beklogten, vor der Rücknohme der Einsprüche von

sich ous die gesomten Unterlogen, insbesondere die Potienten-

kortei, nochmols vollstöndig zu überprüfen, bestond nicht. Und

worous der Beklogte die Unrichtigkeit des von den Prüfern vor-

g eno m menen Vermögensverg leichs hotte erken n en kön nen, isi n icht

ersichtlich.

d Schließlich hot der Beklogie ouch nicht etwo deswegen pflicht-

widrig gehondelt, weil ihn der Verteidiger des Klögers onlaßlich

einer Besprechung in dessen Konzlei ouf die Wichtigkeit der Ein-

sprüche f ü r dos'steuersirofverfo h ren hin g ewiesen hotte.

Der Beklogte hondelte bei der Einlegung und Rücknohme der

Einsprüche im Besteuerungsverfiohren eigenverontwortlich. Der

Verteidiger des Klögers wor nicht befugt, dem Beklogten Anwei-

sungen über die Aufrechterholtung der Einsprüche zu erteilen.

Jedenfolls ist eine Vollmocht dieser Art nicht behouptet.

Aus welchen Gründen der Beklogte die Einsprüche schließlich

zurückno h m, wurde bereits o usgef ü hrt.

3. Aber selbst wenn mon von einem pflichtwidrigen Verholten des Be-

klogten ousgeht, ist nichtousreichend dorgeton, doß eine Uberprüf ung

der Steuerbescheide im Einspruchsverfohren zu einer Anderung

gefuhrt hete.

Für die Froge noch der Hoftung des Beklogien istvorwegzu prüfen, ob

der eingelegte Einspruch im Ergebnis Erfolg gehobt hate. Hondelt es

sich - wie hier - nicht um eine Entscheidung, bei der die Behörde ein

Ermessen ousüben konn, so isi ousschloggebend, wie die Behorde

richtig hötte entscheiden müssen. Nurwenn und soweit richtigerweise

der Rechtsbehelf hate Erfolg hoben müssen, besteht ein Schoden-

ersotzonspruch gegen den Beklogten (Spöth, Die zivilrechtliche

Hoffung des Steuerberoters, RdNr. 3lZl.
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der Rücknohme erstviel spötervon seinem Verteidiger im Strofverfohren
erfohren hobe. Hierous ergibtsich, doß derBeklogtewederdqs von ihm
behouptete Telefonot noch die Rücknohme der Einsprüche dem Klöger
gegenüber schriftlich bestörigre. Bei Moß n o h men d ieser Wichtig keii ist
dos U nterlossen ei ner sch riftl ich en Bestötig u n g u n gewöh n I ich. Hierous
zieht dos Gericht den schluß, doß der Beklogre eigenmöchrig die Ein-
sprüche zurücknohm, ohne dies zuvor mit dem Klöger obzusprechen.

b) Gleichwoh I trifFt den Beklogten nicht der Vorwurf eines pflichtwidrigen
Verholtens.

Der Beklogte hotte die Einsprüche gegen die berichtigten Einkommen-
steuerbescheide eingelegt, ohne vom Klöger hierzu qusdrücklich be-
ouftrogt worden zu sein. Er durFte sie desholb quch wieder ohne Rück-
sproche mit dem Klöger zurücknehmen.

Zwor ist ein Steuerberoter ouch ohne besonderen Auftrog verpflichtet,
seinen Mondonten über die Moglichkeiten von Steuererspornissen
oufzuklören (BGH VersR 1981,10291; ebenso ist ein Steuerberoter ouch
o h n e beson deren Auftro g verpf I ichtet, g egen fo lsch e steuerbescheide
die zulössigen und erfolgversprechenden Rechtsbehelfe einzulegen.
Aus der Nichteinlegung eines Rechtsbehel{s gegen einen folschen
Steuerbescheid konn ihm [edoch nur donn ein vorwurf gemocht
werden, wenn er die Unrichtigkeit des steuerbescheides erkonnt hot
oder zumindest hötte erkennen können und müssen.

lm vorliegenden Foll istschon froglich, ob die schotzungen der Betriebs-
prüfer überhoupt zu überhöhten Steuerfestsetzungen gefr;hrt hoben.
Jedenfolls hot dies der Beklogte nicht erkonni und ouch nicht erkennen
können.

Noch der unbestrittenen Behouptung des Beklogten legte er die Ein-
sprüche gegen die berichtigten steuerbescheide zunöchst zur Frist-
wohrung ein, um genügend zeitfür eine genoue Prüfung des Betriebs-
prüfungsberichtes bzw. der dort entholtenen Fesistellungen zu hoben.
Bei dieser Prüfung kom erzum Ergebnis, doß dos Rechtsmittelzumindest
im Endergebnis keinen Erfolg hoben könne.

Diese SchluDfolgerung des Beklogten ist insofern stichholtig, do es im
Ro h men des Einspruchsverfo h rens o u ch zu einer Sch lechtersiel I u n g des
Klögers hötte kommen können . zum einen bestond bei der Außen-
prüfung streit über ongeblich von den Eltern des Klögers zugeflossene
Gelder in Höhe von über 390.000,- DM, die von den Prüfern letztlich
onerkonnt wurden. Zum onderen wurden bei einer durchgeführten
vergleichsrechnung lediglich 20.000,- DM fur den Klöger ols Lebens-
unterho lt ousgewiesen.

genommene Sotz ist donn ohne weiteres festzustellen, er brouchte des-
holb nicht gesondert ongegeben zu werden: die Gebührenordnung
schreibt nur den ,,Betrog" der einzelnen Gebühr von nicht den in Anspruc[
genommenen Sotz.

Der Klögerwor durch die lönger ols loJohre ousgeübte selbsteinziehung
vom Konto des Beklogien nicht doron gehindert, die Gebuhren entspre-
chend den Sötzen der Gebührenordnung obzurechnen.

Die so erfolgten Zohlungen des Beklogten ouf dos Honoror des Klögers
kön nen entgegen der Meinung des Beklogten nicht o ls Tilg u ngsleistun gen
ouf eine festgestellte Forderung ongesehen werden. Denn die Gebuhien-
ord n u n g sieht f ü r d ie Feststel I u n g eines Steuerberoterhon oro rs voI doß der
Steuerberoter eine Berechnung erstellt, die er unterschreiben und die den
oben erwöhnten Voroussetzungen des $ 9 Abs. 2 der Gebührenordnung
enisprechen muß. Der Klöger hot den Beklogten ouch frühzeitig, nömlich
bereits durch die Rechnung vom 14.lo.lg\7,dorouf oufmerksom gemocht,
doß er sich des Abrechnungsrechts nicht begeben wollte. Do0 er ouf die
Rücksendung dieser Rechnung durch den Beklogten gemöß dessen
Schreiben vom i0.11.1987 geschwiegen und donoch weiterhin den olten
Mo n ots betro g vo n 169,40 DM n ebst Me h rwe rtste u er, wie vo n d e m Bekl o g-
ten in diesem Schreiben onerkonnt, einzog, gestottet nicht den Schlufl
einer Gebührenvereinborung; dos Selbsteinziehungsrecht des Klögers
wor obhöngig von dem - mündlich erklörten - Einverstöndnis des Beklog-
ten. Dieser hotte durch dos erwöhnte Schreiben unmißverstöndlich zum
Ausdruck gebrocht, do0 er nur mit einer monotlichen Abbuchung von
169,40 DM + Mehrwertsteuer einverstonden wor.

Die Höhe dervom Londgerichtfestgestellten Gebühren begegnet keinen
Bedenken. Noch der Rechtsprechung des Senots hot der Steuerberoter
mongels Dorlegung besonderer Umstönde grundsötzlich Anspruch ouf
die mittlere Gebühr des Rohmens. Diese hot dos Londgerichl zuge-
sprochen. Dem Auftroggeber obliegt die Dorlegungslost, w"nn 

"r, 
di"

Mittelgebühr für überserzr hölr. Diese Verpflichtung ätfüllt der Beklogte
nicht, wenn er hinsichtlich der Buchführungsgebühr vorirögt, der Köjer
hobe dos Kossenbuch nicht zu führen brouchen.
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Hoftung des Steuerberolers
- Vertrog mii Schutzwirkung zugunsten Dritter

- Veriöhrungsbeginn S 68 SIBG

{OLG Homm Beschl.v. 16.10.1989 - 25 U 1/891

Hoftung des Steuerberqters
- Beweislost für TelefongesPröch

- Zustimmung des Mondonten zum BeiriebsprÜfungsergebnis

- Vorsötzliche Pflichverletzung des Mondonten
(LG Hof Urt.v. 23.1.1990 - I 0 328/891

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Erstelli der Steuerberoter fÜr den Mondonten Unierlogen (hier'

Geschöftsweriermittlungl, die ols Beurieilungsgrundloge fÜr Dritte

(Bonk, Beteiligungsinteressenten pp.l dienen sollen, so konn in dem Auf-

trog des Mondonten ein Steuerberotungsvertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter gesehen werden.

2. ObU nterlogen des Steuerberoters einen Vertrouenstotbestond setzen,

konn on folgenden Umstönden deutlich werden,

- der öu0eren Form,

- dem Vorhondensein eines Tesiots,

- dem Hinweis ouf wertbildende Foktoren.

3. Die Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs gegen den Steuer'

beroter beginnt mit der Kenntnis von der fehlenden Wertholtiqkeit des

Unternehmens ouch donn, wenn der Schoden erst spöter eintritt.

Aus den Gründen:

Ende 1979/Anfong lgBO verhondelten die Gesellschofter der OHG mit

einem Herrn K. letztlich erfolglos Überdessen Beteiligung on der Personen-

gesellschoft.

Die V. hotte im Gründung siohr 1977 Gewinne von rund 2.700,00 DM,

im Folgeiohr Verluste von rund Z3.8OO,O0 DM erzielt, letzieren stonden

Gewinne der Firmo K. in Höhe von rund 64.000,00 DM gegenÜber. lm

Wirtschoftsiohr 1979 ezielie die V. einen Gewinn von rund 202.000,00

DM.

lm Auftro ge der O H G-Gesel lschofter hotte der Beklo gte die vorerwö h nte

hondschriftliche,,übersch lögige Geschöftswertermittlung" verfoßt.

Dorin heißt es unter onderem,

,,Dos betroffene Unternehmen ist bei der Ermittlung des

Geschöftswertes nicht nur unter den ougenblicklichen

Gesichispunkten zu sehen.

Longfristige Trends sind sowohl bei dem betroffenen Unter-

nehmen ols ouch den Mörkten, in denen sich dos Unter-

nehmen befindet, sorgfaltig zu prÜfen. Auf die gegenwörtige

Leitsötze (d.Verf.),

I . H ot der Steuerberoierweder ei n o n gebl iches Telefongespröch mii dem

Mondonten noch die doroufhin erfolgte RÜcknohme eines Rechts-

mittels diesem schriftlich bestöiigi, so stehi zvr Uberzeugung des

Gerichtsfest, doß die Rücknohme des Einspruches eigenmöchtig ohne

Rücksproche mii dem Mondonten erfolgte.

2. Billigt der Mondont bei der Schlußbesprechung die Zuschötzungen

des Betriebsprüfers, so konn der Steuerberoter dovon ousgehen, doß

er domit ouch mit den Einkommensteuererhöhungen einverstonden ist.

3. Hot der Mo ndo nt d u rch vorsötzlich n ichtverbuchte Betriebsein no h men

die Zuschötzungen verursocht, konn er fur die nochteiligen Folgen

dieses Hondelns nicht seinen fohrlössig hondelnden Steuerberoter ouf
Q^l-.^^lo^orcntz in A t',cnrt'"h nehmen.
vt\,| IVVVI lvlJvl4

Aus den Gründen:

I . Beidem Vertrog zwischem dem Klöger und dem Beklogten hondelte es

sich um einen Dienstvertrog, der eine Geschöftsbesorgung zum

Gegensiond hotte; denn der Klöger hotte dem Beklogien gonz oll-

gemein die Wohrnehmung oller seiner steuerlichen lnteressen Über-

i.g"n, insbesondere ouch die Vertretung bei der BetriebsprÜfung

(BGH 54,106,1071.

2. Die sich ous diesem Dienstvertrog ergebenden Pflichten, die in $33

Steuerberoiungsgesetz nur ollgemein umschrieben sind, hoi der

Beklogte durch die Rücknohme der EinsprÜche gegen die berichtigten

Ei n kom mensteuerbescheide n icht verletzi, zu mi ndest n icht sch u ld hoft.

o) Dos Gericht geht dovon ous, dofl der Beklogte die EinsprÜche

gegen die berichtigten Einkommensteuerbescheide ohne RÜck-

iproche mit dem Klöger zurÜckgenommen hot'

Der ols Poriei einvernommene Klöger gob zwor vor der Kommer

lediglich on, doß er sich on kein Telefongespröch erinnern könne,

bei Jem über die Rücknohme der Einsprüche mit dem Beklogten ge-

sprochen worden sei. Der Klöger erklörte iedoch weiter, doß ervon
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Für die Auslegung von Generolklouseln des Stondesrechts und somit ouch
für den Begriff der,,berufswidrigen Werbung" bleiben ols weitere rechts-
erhebliche Erkenntnisquelle die Ausprögungen durch die ehrengericht-
liche Rechtsprechung (vgl. BVerfGE.l BvR 537/Bltvgl. ouch Pietzcker, NJW
l9BB, 5]3 ff., BG H NiV/ BB, 10991. So ist iede Tötig keit, d ie o ls Aufforderu n g
zur Auftrogsonbohnung verstonden wird, ols berufswidrige Werbung
von den Stondesgerichten gewertetworden (vgl. Bonner Hondbuch der
Steuerberotung, Bond 4,957 Rdz. ZO.lff.l.

Wertet mon die Anzeige vom 10.12.1988 unter diesem Gesichtspunkt, so
ist von der Berufskommer begründet der Vorwurf einer berufswidrigen
werbung erhoben worden. Dobei ist nicht die gewöhlte Größe der
Anzeige moßgebend. Die Geeignetheit, bestimmte Adressoten zur rAuf-
trogsonbohnung zu veronlossen, ergibt sich iedoch ous dem Inholt.

Der Antrogsteller hot die Gesellschoft herousgestellt mit dem Hinweis,
,,eine mittelgroße Wirtschoftsprüfungs- und Steuerberotungsgesellschoft
mit Schwerpunkten in der Berotung mittelstöndischer Unternehm en" ztr
sein. Diese onpreisende Herousstellung wird ergönzt durch den Hinweis
ouf die Kooperotion mit einer,,überregionol tötigen Anwoltssozietöt, die
eine öhnliche Mondqtsstruhur oufweist". Diese schon reklo mehqften Aus-
führungen werden versiörkt durch die Hinweise ouf den ,,weiteren Aus-
bou" u nd die geplonte,,prospektive u nd interdisziplinö re Steuerberotu ng
in Zusom menorbeit mit unserem Kooperotionspo rtne/'.

Domit enthölt die Anzeige eine wedende, nicht überprüfbore Werbe-
oussoge, die den Eindruck vermittelt, diese Gesellschoft hobe sich ouf die
Berotung mittelstöndischer Unternehmen speziolisiert, und zwor mit
bereits großem Erfolg. Für die lnformotion eines interessierten Bewerbers ist
diese I nformotion n icht erforderl ich. Der zu lössige I nformotionszweck wird
vernochlössigt und dofür eine bewußtg gezielte Werbung fur die proxis

verfolgt. Der Boden der lnformotionswerbung isivedossen und in stondes-
wid riger Weise wird f ü r Auftro gso n bo h n u n g geworben, wobei die o n ge-
sprochene Offentlichkeit nicht in der Loge istzu überprüfen, ob eine onge-
messene Leistung mit der so herousgestellten Anpreisung korrespondiert.
Stellenongebote werden ouch von den erwöhnten mittelstöndischen
Unternehmen gelesen. lhnen bietet sich die Gesellschoft on. Domit wird
der Boden der lnformotionswerbung verlossen. Für Interessierfe on einer
Anstellung hötte zwonglos ein onderer Text gewöhlt werden können.

Gewin n- oder Verl ustsituotion kom mt es n icht entscheidend o n
(es folgen Rechtsprechungshinweisel. Vielmehr kommt es
entscheidend dorouf on, doß dos Unternehmen nochholtig
Gewinne ezielt. Bei neu eröffneten Betrieben ist es die Regel,
doß erst noch einer gewissen Anloufzeit Gewinne erwirt-
schoftet werdeni'

Noch einer Erlöuterung der verwendeten Begriffe heißt es sodonn,
,,Do die Ermittlung des nochholtig erzielboren Ertroges und
des Kopitolisierungszinsfußes öußerst problemotisch ist, ist
ouch der Ertrogswert sehr schwer zu berechnen. Der noch-
holtig erzielbore Ertrog konn nur in Anlehnung on die
Gewinne der vergongenen Rechnungsperioden geschötzt
werden. .....
Der Kopitolisierungszinsfu0 mit dem der durchschnittliche
Zukunftsertrog kopitolisiert wird, ist der zweiie problemotische
Foktor in der Ertrogswertberechnung. Ausgongspunkt fur die
Ermittlung des Kopitolisierungszinsfußes bildet der hondels-
Ubliche Kopitolmorktzins unter Ausscholtung kurlristiger
koniunktureller Einflüsse. Der Kopitolisierungszins{uß mu{J um
einen Risikozuschlog erhöht werden, in dem die Rechtsform,
der Wirtschoftszweig, d ie Betriebsg röße u nd speziel le Risiken
des zu bewertenden Betriebes zum Ausdruck kommen sollen.
Der Kopitolisierungszinsfuß beruht olso ebenso wie der
Zu ku nftsertro g o uf Schötzu n genl'

Sodonn ermittelte der Beklogte einen Geschöftswert von rund l,6l Mio.
DM ouf der Bosis von'

ol,,untersiellter" longfristiger Normolverzinsung von 60/0,

bl eines Risikozuschloges von 200lo und
c) longfristig erzielbore Eriröge von 200.000,00 DM per onno.

Zuzüglich eines mit rund 54.000,00 DM veronschlogten Substonzwertes
ergobsich so einvon dem lnteressenten K.füreine Drittelbeteiligung oufzu-
wendender Betrog von 539.000,00 DM.

Die,,überschlAgige Geschöftswertermittlung" des Beklogten wor ouch
Gegensto nd der Ende l98O/Anfo n g 1981 gef ü h rten Beteil ig u ngsverho nd-
lungen des Klögers mit den Herren A + B, on denen - zumindest teilweise
- ouch der Beklogte teilnohm.

Die Verhondlungen führten zu einer von dem Beklogten hondschriftlich
unter dem 7.3.19Bl niedergelegten Vereinborung, in der es heißt, ,,der
Einlogewertvon 539.000,00 DM werde im Einvernehmen der Beieiligten
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ouf 325.000,00 DM reduziert. lm gleichen Verhöltnis gekÜrzt ergebe

sich somit ein Geschöftswert von 80Z860,00 DM, bei einer Beteiligung

von 15o/o folge dorous eine vom Klöger zu erbringende Einloge von

121.179,00 DM. Dorüber hinous hobe der Klöger 15% der Substonzwerie

lo ut noch o ufzustel lender Steuerbilo nz sowie der do rin entho ltenen stillen

Reserven o ufzubringen.

Aufgrund dieservereinborungen seien 135.000,00 DM zu leisten'j

Zwor isi noch nunmehr gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofes (vgl. stottVieler, BGH Gl l9B? 95:VersR l9B? S. 325, BGH Gl19B7,

27:wMlgBZ S. 275 sowie die dozu erfolgte Besprechung beischind-

helm/Grothe, Die Dritthoftung des Sieuerberoters noch Vertrogsgrund-

sötzen, DSIR l9B? 445, ieweils m.w.N.) ein Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter zwischen Mondont und Steuerberoter donn in Erwö-

gu-ng ru ziehen, wenn der Mondont den Steuerberoter mit der Erstellung

von Ünterlogen beouftrogt, die ersichtlich geeignetsind, ols Beurteilungs-

g ru nd lo ge f ür z. B.kred itg ewö h rende oder betei I ig u n gsi nteressierte Dritte

zu dienen.

Die vo m Beklo gten o n g eferiigte Ü bersch lö g ig e Geschöftswerterm ittl u n g

wor offensichilLh ols Verhondlungsgrundloge nicht nur f Ür die Verköufer-

sondern ouch für die Köuferseite geeignet.

Es konn dohinstehen, ob vorliegend die Annohme eines Veriroges mit

Schutzwirkung zugunsten des Klögers schon desholb zu unterbleiben

hötte, weil d i" Oetcnoftswerterm ittl u n g vo m Beklo gten f Ü r den Verko ufsfo I I

K. oufgestellt wurde, und zwor zu einem Zeitpunki ols der Klöger ols

lnteres=sent noch gor nicht in Erscheinung getreten wor. Denn ous dem

Sochverholt ergibi sich mii hinreichender Deutlichkeit, do0 die Geschöfts-

werterm ittl u n g des Beklo gten f Ü r ei nen oblektiven Leser n ichi geeig netwo r,

einen Vertrouenstotbestond zu setzen, und doß der Klöger ouf sie im

Ergebnis ouch nicht vertrout hot.

Schon in öußerlicher Hinsichtzeigtdie Urkunde nichtdie Form,die gemein-

hin im Geschöftsverkehr bei derortigen Angelegenheiten eingeholten

zu werden pflegt. Es fehlt ouch iegliches Testot des Beklogten, doß

seine Bewertung ouf eine gewissenhqfte Prüfung derMorh- bzw. Firmen-

situotion beruhe. Schon in der Vorbemerkung wird vielmehr dorouf hin-

gewiesen, doß weniger die momentone denn die longfristige Ertrogs-

itrrktur von Bedeutung seien. Sodonn findet sich mehrfoch der Hinweis,

doß die wertbildenden Foktoren ouf Schötzungen/Unterstellungen

beruhten. Bei den wichtigsten Foktoren der Ertrogserwortung per onno

und des Risikozuschloges zum Kopitolmorktzins findet sich nicht die

geringste Erlöuierung, ouf welcher Grundloge die Prognose bzw.

Schötzung beruhe.

fossu n gsgerichts (l BvR 532l8l; 1 BvR 362/ 79) treffen n icht u nei n gesch ro n kt

ouf dos Berufsrecht der steuerberotenden Berufe zu. $43 BRAO enthölt

lediglich eine kurzgeholtene Generolklousel und bedorf desholb der

wesentl ichen Ausg esio ltu n g d u rch Sto n desrichtl i n ien, d ie ei nsch rö n kende

Bestimmungen hinsichtlich der Werbung eniholten. Bis zu einer Neu-

regelung sind iedoch ouch fÜr die rechtsberqtenden Berufe die Stondes-

richtlinien durchous weiter qnwendbor (vgl. LG MÜnster Urt. v. 6.7.1989

und Urt. v.14.9.1989, NJW 1990,262L

Zu Recht weist die Steuerberoterkommer dorouf hin, dofl $52 StBerG in

seinem Regelungsrohmen erheblich weitergeht. Dos Verbot berufs-

widrigerWerbung ergibt sich unmittelbor ous der gesetzlichen Regelung.

Dies verkennt der Antrogsteller.

Allerdings bedorf der Begriff der berufswidrigen Werbung bei Anwen-

dung ouf den Einzelfoll durchous nöherer Konkretisierung. Wenn sich die

Steuerberoterkommer dobei zur Auslegung der Gesetzesnorm ouch der

Stondesrichtlinien bedient, bestehen insoweit keine durchgreifenden

Bedenken.

Doß die Stondesrichtlinien eine Erkenntnisquelle fÜr die Beurteilung zur
Ä,.o^oor^h,,^^ .lar im Gccatz nereoelten olloemeinen Berufsoflichten sind,
^vJYvervrrv"Y --. v-'-v-----' - --s

entspricht der bisherigen stöndigen Spruchproxis (BVerf. GE 36, 213,217;

BG1Z34,64; BGH NJW 78,298; OLG Celle DSIR 22, IBB).

Je umfossender die gesetzliche Regelung ist, um so störker treten die

Stondesrichtlinien in ihrer Bedeutung zvrÜck; so hinsichtlich der in $52

StBerG entholtenen weitgehenden Konkretisierung von Berufspflichten.

Es kommt hinzu, doß noch dem Beschluß des Bundesverfossungsgerichts

vom 14.7.1987 (l BvR 537/B1l die Stondesrichtlinien nicht für schlechthin

unbeochtlich erochtet worden sind, sondern ihnen, wie schon erwöhnt,

zumindesi f ür eine Ubergongszeit rechtserhebliche Bedeutung zukommi.

Die hier einschlögige Stondesrichtlinie Nr: 34 Abs. 4 wiederholt die

Generol klo usel, dofl der Anschein berufswid rigerWerbu n g zu vermeiden

ist, bringt ols Auslegungskriierien dozu die - ouch noch ollgemein ge-

holtene - Formulierung, eine Anzeige dÜrfe keine Übertriebene oder ouf-

fAllige Form hoben. Wos ols berufswidrige Werbung zu beonstonden ist,

lAßt sich in oller Regel nur für den Einzelfoll entscheiden. Doß ouch noch

den Enischeidungen des Bundesverfossungsgerichts dos Verbot berufs-

widriger Werbung selbst fÜr dos onwoliliche Berufsrecht weitergilt,

obwohl es in $43 BRAO ousdrücklich nicht oufgefÜhrt ist, dÜrlte oußer

Zweifel stehen; vgl. Kleine-Cosock, o. o' O., Seite 164 ff'
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Werbeverbot des Steuerberolers
- Berufswidrige Werbun g
(OLG Honnover Beschl.v. 1.3.1990 - 44 StL l/90 - rechtskrofrig)

betrieblich genutzten und fremden Wohnzwecken dienenden Anteile des
Grundstückes steuerunschödlich in dos Privotuermögen des Klögers
zurüclzuführen, lößt für sich ollein nicht den Schluß iv, die BeHojten
hötten hierdurch einen eigenen Fehler zugestonden und korrigiJren
wollen. Die von ihnen gegebene Begründung, der Klöger selbst-hobe
zumindesi den unschodlichen Versuch mochen wollen, dem Vorteil der
lnvestitionszuloge den weiteren Vorteil der steuerunschödlichen Ruck-
führung in dos Privofuermö genhinzuzufügen, ist ebenso nochvollziehbor
wie die vom Klöger behoupiete Begründung dieses versuches.

Für den nicht völlig Geschöftsunkundigen (weil seit mehreren Johren
selbstöndigen Klöged mußte sich desholb schon bei vordergründiger
Betrochtung der Geschöftswertermittlung die Froge noch deÄ Gruid-
logen förmlich oufdröngen. Wie insbeionder" di" schriftliche verein-
borung vom Z3.l98l zeigt, sind die vertrogsporteien ouch von gonz
onderen Grundlogen ols denen der Wertermittlungen des BekJgten
ousgegongen. wenn der Klöger hierzu onführt, es sei nur um die
rechnerische Anpossung bei Reduzierung der geplonten l/3 Beteiligung
ouf ]50/o gegongen, so lößtsich dies nicht nochvällziehen,Aurgongrprnkt
der Vereinborung vom Z3.l98l ist nicht diese Reduzierung-ols-solchg
vielmehr eine deutliche Reduzierung des Einlogewertes bäsierend oui
einer Beteiligung von l/3.

Aus der vorbeschriebenen Art und dem lnholt der überschlögigen
Geschöftswertermittlung folgt, doß der Bekrogte für den poteniieäen
lnteressenten ersichtlich keine verontwortung für die RicÄtigkeit der
zu gru n degelegten Prog n osen/Schötzu n gen ütern eh m en wol lie. Schon
desholb scheiden diesbezügliche Anspiüche des Klögers, sei es ous
s 328 BGB in verbindung mit dem Steuerberotervertrog,iei es ous culpo
in controhendo oder mongelhofterAuskunft bzw. ous s826 BGB our.

Selbst wenn mon dem nicht folgte, könnten Kloge und domit Berufung
keinen Erfolg hoben; der senot teilt die Auffossung des Londgerichts, doö
die mit der erstmols om 14.3.l9BB formell ordnuigsgemoßiugestälhen
Kloge erhobenen Ansprüche ouch donn bereits uär|at,.t sind, izenn die
d u rch d ie Ein reich u n g des ProzeDkosten h ilfegesuches i m Septem ber 1986
gemöß s203 BGB eingetretene Hemmung JerVeriöhrung Lerucksichtigt
wrrd.

schon die in derVereinborung vom lZ 3. ]98r dokumentierte Herobsetzung
des,,Einlogewertes" legt dringend onzunehmen nohe, doß dem Klögei
bereits bei Abschluß des Bereiligungsvertroges klor wqr die V. oHG
reprösentiere in Wirklichkeit nicht den Wert, wie er sich qus der über_
schlögigen Geschöftswertermittlung ergibt.

D_oruber hinous ergibt sich ous der Anhörung des Klögers gemöD $l4i
ZPo zu Protokoll des Londgerichts vom 6.lO.l9-BB, doß der Kläger bereits
seit seinem Eintritf in die Firmo stöndig mit Liquiditöts- und dorouibosieren-
den Geld beschoff u n gsproblemen bzw. sicheru n gswü nschen der Bo n ken
konfrontiert wory der Senot geht doher dovon ous, doß dem Klöger die
wirtschoftliche schwöche der oHG und die mongelnde werrhitigkeit
spötestens Ende 1 982 bekonnt wor. Wen n n icht- wie der Klö ger sel bsivor-
trögt - der Schoden bereits bei Einzohlung der Einloge entsiond, weil die
Firmen schon domols konkursreif woren, io *o, deischoden iedenfolls

Leitsötze (d.Verf.),

i . Der Steuerberoter u nterl iegt dem Verbot berufswid riger Werbu n g g em.
S5Z SIBG.

2. Wertendg nicht überprüfbore Werbeoussogen in stellenonzeigen
vernochlössigen den zulössigen lnformotionszweck, wenn der Ein-
druck vermittelt wird, die Steuerberotungsgesellschoft hobe sich ouf
d ie Berotu n g m ittelstö n d isch er U nterneh m en bereits m it g roßem Erfol g
speziolisiert.
Die gezielte onpreisende Werbung wird verstörkt durch den Hinweis
o uf eine Kooperotion m it einer,,ü berreg io no I tötigen Anwo ltssozietöt,
die eine ohnliche Mondotsstruktur oufweist,l

Aus den Gründen:

DerAntrog ouf Aufhebeung des Rügebescheides mußte erfolglos bleiben.
Die Berufskommer hot zu Recht ein berufswidriges Verhqlten beioht.

Grundloge der Bewertung ist $52Abs.lStBerG. Donoch hqben Steuer-
beroter ihren Beruf unter Verzicht ouf berufswidrige Werbung und eigen-
verontwortlich ouszuüben. Der Hinweis des Antrogstellers äuf die lum
onwoltlichen Berufsrecht erlossenen Entscheidungen des Bundesver-
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noch den storken Verlusten der Johre lgBO bis l9B2 Ende des leizteren

"i.g"tr"t". 
und dem Klöger iedenfolls in den groben Umrissen bekonnt'

Donn ober wor ouch beieits zum Zeitpunki der Einreichung des ?roz9{Ö;

kostenhilfegesuches ein etwoiger vertroglicher Anspru.ch. gemöß $ 68

Steuerberotu n gsgesetz u nd - soweit neben dieser Vorsch rift o nwend bo r

- ein erwoig";däliktischer Anspruch gemöß $ 852 BGB veriöhrt.

Leitsötze td.Verf.l,

l. Dem Mondonten obliegt die Beweislost fÜr den Berotungsfehler des

Steuerberoters, wenn unstreitig oder erwiesen ist, doß wegen einer

besti m mten An gelegen h eit ei n Berotu n gsgespröch stottgef u n cien hoi

und d"r Gong ä", ü"rpr"chung vom Steuerberoter konkret dorgelegt

wurde.

2. DerVersuch des Steuerberoters, ein in der Billonz ols Betriebsvermögen

ousgewiesenes Wirtschoftsgut steuerunschödlich in dos Privotver-

;d"" zurückzuführen, lößt nicht den SchlufJ zu, er hötte hierdurch

einän eigenen Fehler zugestonden und korrigieren wollen.

Aus den Gründen:

Der Klöger ist den Beweis des den Beklogien zur Lost gelegien Berotungs-

versöuri'nisses schuldig geblieben, so doß ihm der erhobene Schoden-

ersotzonspruch schon dem Grunde noch nichtzustehi, die begehrte Fest-

stellung oiso nicht erfolgen konn. Dieser Beweis oblog dem Klöger. Der

Senot folgt insoweit där Entscheidung des Bun_d9s.O_elichtshofes vom

22.1.1986 - lV o ZR 105/84 - (Gl 1986, ZZ: EWIR g6Z5 BGB 3/86,471

(Gröfe): NJWl986, 257Ol.ln iener Entscheidung überbÜrdet der Bundes-

g"ri.htthof dem Mondonten die Beweislost fÜr den Berotungsfehler des

öt"r"rb"roters in Anwendung des $363 BGB iedenfolls in den Föllen, in

denen der Beroter unstreitig oJer erwiesenermoßen dos in Rede stehende

Problem mit dem Mondonten erörtert hot und sich nicht domit begnÜgt,

ei ne Verletzu n g sei ner Beleh ru n gspf I icht zu bestreiten, sondern den Go n g

der Besprechung unter Dorlegung seiner Roischlöge und Belehrungen

einschließlich dei Reoktion des Mondonien konkret dortut. Diese Vorous-

setzungen sind hier gegeben. Die Froge der lnvestitionszuloge zu den

Gesorr*boukosten und der zu ihrer Eflongung erforderlichen Ausweisung

o uch der f rem d betriebl ich gen uizten u nd f remden Woh nzwecken dienen-

den Teile des Grundstücks einschließlich der zugehörigen Anteile on

Grund und Boden ols - gewillkOrtes - Betriebsvermögen ist unstreitig

Gegensiond zumindesteiner Besprechung des Klögers mitdem Beklogten

g"ri"run, der sich ouch nicht ouf dos bloße Bestreiten eines positiven

öerotungsfehlers oder der Unterlossung der Belehrung der steuerlichen

Konseq,Jenzen dervom Klöger geiroffenen Wohl beschrönkt hot. Er hot in

beiden lnstonzen detoilliert Jorgeton, sowohl über die kÜnftige Gewerbe-

steuerpflichtigkeit der Einnohmen ous dem Grundsiückwie Überdie Pflicht

zur Versteuerung oufgelöster stiller Reserven im Folle der RÜckfÜhrung in

dos PrivoWermögen telehrt und desholb vom eingeschlogenen Weg

o bgeroten =u 
ho 6en. Er hot des weiteren d o rgeio n, welche Eveniuo litöten

des steuerlichen Schicksols des in Rede stehenden GrundstÜcks erörtert

worden seien, und doß es dem Klöger unter Vernochlössigung oller

ousdrücklich besprochenen Nochteile ouf den kurlristigen Vorteil der

lnvestitionszuloge ongekommen sei. ln Anbetrocht dieser einer gegen-

über dem bloßen Bestreiten erhöhten Widerlegborkeit ousgesetzten

detoillierten Dorstellung trug gemö0 $ 363 BGB der Bekiogte die Beweis-

lost für seine Behouptung, ouf die Nochteile der getroffenen Wohl nicht

hingewiesen worden zu sein, sie vielmehr ohne nöhere Erörterung emp-

fohi-en bekommen zu hoben. Der Beweis istnichtgefÜhrt. Der Beklogte hot,

ols Porteivernommen, in Bestötigung seinesVortroges bekundet, doß der

Klöger noch umfossender Belehrung, olso in Kenntnis der domit ver-

bunä"n"n Iongfristigen Nochteile und trotz ousdrücklichen Abrotens ouf

der lnonspru.hnohr" des kurzfristigen Vorteils der lnvestitionszuloge

bestonden zu hoben. Der Beklogte hot bei seiner Aussoge einen gloub-

würdigen Eindruck hinterlossen. Zwingende lndizien gegen die Gloubhof-

tigkeit"seiner Bekundung und fÜr die Richtigkeit der Beklogtendorstellung

hät weder die Aussog" d"r Beklogten selbst erbrocht noch sind solche

sonstersichtlich. Für di; Gloubhoftigkeitseiner Bekundung sprichtvielmehr,

doß dos Grundstück ouf seinen Rot ols Privofuermögen ousgewiesen wor,

wöhrend es der Klöger zuvor selbst ols Beiriebsvermögen dekloriert hotte.

Dieser Vorgong spricht zusötzlich dofÜr, doß dem Klöger seinerzeit die

Vorteile 1",Lr W".hsels bzw. die Nochteile der Ausweisung des Grund-

stückes ols Betriebsvermögen schon einmol dorgestellt worden woren.

Auch wor die erlongte lnvestitionszuloge nicht unbetröchtlich, so doß

dieser Vorteil durchous einen plousiblen Grund fÜr die in der Bilonz Z5

getroffeneWohl obgeben konnte. DerVersuch der Beklogten, die fremd-

Hoftung des Steuerberolers
- Beweislost für Berotungsfehler

- Anerken ntnis des Berotungsfehlers
(OLG Homm Urt.v' 16.12.1988 - 25 U l0/BB)
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noch den storken Verlusten der Johre lgBO bis l9B2 Ende des leizteren

"i.g"tr"t". 
und dem Klöger iedenfolls in den groben Umrissen bekonnt'

Donn ober wor ouch beieits zum Zeitpunki der Einreichung des ?roz9{Ö;

kostenhilfegesuches ein etwoiger vertroglicher Anspru.ch. gemöß $ 68

Steuerberotu n gsgesetz u nd - soweit neben dieser Vorsch rift o nwend bo r

- ein erwoig";däliktischer Anspruch gemöß $ 852 BGB veriöhrt.

Leitsötze td.Verf.l,

l. Dem Mondonten obliegt die Beweislost fÜr den Berotungsfehler des

Steuerberoters, wenn unstreitig oder erwiesen ist, doß wegen einer

besti m mten An gelegen h eit ei n Berotu n gsgespröch stottgef u n cien hoi

und d"r Gong ä", ü"rpr"chung vom Steuerberoter konkret dorgelegt

wurde.

2. DerVersuch des Steuerberoters, ein in der Billonz ols Betriebsvermögen

ousgewiesenes Wirtschoftsgut steuerunschödlich in dos Privotver-

;d"" zurückzuführen, lößt nicht den SchlufJ zu, er hötte hierdurch

einän eigenen Fehler zugestonden und korrigieren wollen.

Aus den Gründen:

Der Klöger ist den Beweis des den Beklogien zur Lost gelegien Berotungs-

versöuri'nisses schuldig geblieben, so doß ihm der erhobene Schoden-

ersotzonspruch schon dem Grunde noch nichtzustehi, die begehrte Fest-

stellung oiso nicht erfolgen konn. Dieser Beweis oblog dem Klöger. Der

Senot folgt insoweit där Entscheidung des Bun_d9s.O_elichtshofes vom

22.1.1986 - lV o ZR 105/84 - (Gl 1986, ZZ: EWIR g6Z5 BGB 3/86,471

(Gröfe): NJWl986, 257Ol.ln iener Entscheidung überbÜrdet der Bundes-

g"ri.htthof dem Mondonten die Beweislost fÜr den Berotungsfehler des

öt"r"rb"roters in Anwendung des $363 BGB iedenfolls in den Föllen, in

denen der Beroter unstreitig oJer erwiesenermoßen dos in Rede stehende

Problem mit dem Mondonten erörtert hot und sich nicht domit begnÜgt,

ei ne Verletzu n g sei ner Beleh ru n gspf I icht zu bestreiten, sondern den Go n g

der Besprechung unter Dorlegung seiner Roischlöge und Belehrungen

einschließlich dei Reoktion des Mondonien konkret dortut. Diese Vorous-

setzungen sind hier gegeben. Die Froge der lnvestitionszuloge zu den

Gesorr*boukosten und der zu ihrer Eflongung erforderlichen Ausweisung

o uch der f rem d betriebl ich gen uizten u nd f remden Woh nzwecken dienen-

den Teile des Grundstücks einschließlich der zugehörigen Anteile on

Grund und Boden ols - gewillkOrtes - Betriebsvermögen ist unstreitig

Gegensiond zumindesteiner Besprechung des Klögers mitdem Beklogten

g"ri"run, der sich ouch nicht ouf dos bloße Bestreiten eines positiven

öerotungsfehlers oder der Unterlossung der Belehrung der steuerlichen

Konseq,Jenzen dervom Klöger geiroffenen Wohl beschrönkt hot. Er hot in

beiden lnstonzen detoilliert Jorgeton, sowohl über die kÜnftige Gewerbe-

steuerpflichtigkeit der Einnohmen ous dem Grundsiückwie Überdie Pflicht

zur Versteuerung oufgelöster stiller Reserven im Folle der RÜckfÜhrung in

dos PrivoWermögen telehrt und desholb vom eingeschlogenen Weg

o bgeroten =u 
ho 6en. Er hot des weiteren d o rgeio n, welche Eveniuo litöten

des steuerlichen Schicksols des in Rede stehenden GrundstÜcks erörtert

worden seien, und doß es dem Klöger unter Vernochlössigung oller

ousdrücklich besprochenen Nochteile ouf den kurlristigen Vorteil der

lnvestitionszuloge ongekommen sei. ln Anbetrocht dieser einer gegen-

über dem bloßen Bestreiten erhöhten Widerlegborkeit ousgesetzten

detoillierten Dorstellung trug gemö0 $ 363 BGB der Bekiogte die Beweis-

lost für seine Behouptung, ouf die Nochteile der getroffenen Wohl nicht

hingewiesen worden zu sein, sie vielmehr ohne nöhere Erörterung emp-

fohi-en bekommen zu hoben. Der Beweis istnichtgefÜhrt. Der Beklogte hot,

ols Porteivernommen, in Bestötigung seinesVortroges bekundet, doß der

Klöger noch umfossender Belehrung, olso in Kenntnis der domit ver-

bunä"n"n Iongfristigen Nochteile und trotz ousdrücklichen Abrotens ouf

der lnonspru.hnohr" des kurzfristigen Vorteils der lnvestitionszuloge

bestonden zu hoben. Der Beklogte hot bei seiner Aussoge einen gloub-

würdigen Eindruck hinterlossen. Zwingende lndizien gegen die Gloubhof-

tigkeit"seiner Bekundung und fÜr die Richtigkeit der Beklogtendorstellung

hät weder die Aussog" d"r Beklogten selbst erbrocht noch sind solche

sonstersichtlich. Für di; Gloubhoftigkeitseiner Bekundung sprichtvielmehr,

doß dos Grundstück ouf seinen Rot ols Privofuermögen ousgewiesen wor,

wöhrend es der Klöger zuvor selbst ols Beiriebsvermögen dekloriert hotte.

Dieser Vorgong spricht zusötzlich dofÜr, doß dem Klöger seinerzeit die

Vorteile 1",Lr W".hsels bzw. die Nochteile der Ausweisung des Grund-

stückes ols Betriebsvermögen schon einmol dorgestellt worden woren.

Auch wor die erlongte lnvestitionszuloge nicht unbetröchtlich, so doß

dieser Vorteil durchous einen plousiblen Grund fÜr die in der Bilonz Z5

getroffeneWohl obgeben konnte. DerVersuch der Beklogten, die fremd-

Hoftung des Steuerberolers
- Beweislost für Berotungsfehler

- Anerken ntnis des Berotungsfehlers
(OLG Homm Urt.v' 16.12.1988 - 25 U l0/BB)
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Werbeverbot des Steuerberolers
- Berufswidrige Werbun g
(OLG Honnover Beschl.v. 1.3.1990 - 44 StL l/90 - rechtskrofrig)

betrieblich genutzten und fremden Wohnzwecken dienenden Anteile des
Grundstückes steuerunschödlich in dos Privotuermögen des Klögers
zurüclzuführen, lößt für sich ollein nicht den Schluß iv, die BeHojten
hötten hierdurch einen eigenen Fehler zugestonden und korrigiJren
wollen. Die von ihnen gegebene Begründung, der Klöger selbst-hobe
zumindesi den unschodlichen Versuch mochen wollen, dem Vorteil der
lnvestitionszuloge den weiteren Vorteil der steuerunschödlichen Ruck-
führung in dos Privofuermö genhinzuzufügen, ist ebenso nochvollziehbor
wie die vom Klöger behoupiete Begründung dieses versuches.

Für den nicht völlig Geschöftsunkundigen (weil seit mehreren Johren
selbstöndigen Klöged mußte sich desholb schon bei vordergründiger
Betrochtung der Geschöftswertermittlung die Froge noch deÄ Gruid-
logen förmlich oufdröngen. Wie insbeionder" di" schriftliche verein-
borung vom Z3.l98l zeigt, sind die vertrogsporteien ouch von gonz
onderen Grundlogen ols denen der Wertermittlungen des BekJgten
ousgegongen. wenn der Klöger hierzu onführt, es sei nur um die
rechnerische Anpossung bei Reduzierung der geplonten l/3 Beteiligung
ouf ]50/o gegongen, so lößtsich dies nicht nochvällziehen,Aurgongrprnkt
der Vereinborung vom Z3.l98l ist nicht diese Reduzierung-ols-solchg
vielmehr eine deutliche Reduzierung des Einlogewertes bäsierend oui
einer Beteiligung von l/3.

Aus der vorbeschriebenen Art und dem lnholt der überschlögigen
Geschöftswertermittlung folgt, doß der Bekrogte für den poteniieäen
lnteressenten ersichtlich keine verontwortung für die RicÄtigkeit der
zu gru n degelegten Prog n osen/Schötzu n gen ütern eh m en wol lie. Schon
desholb scheiden diesbezügliche Anspiüche des Klögers, sei es ous
s 328 BGB in verbindung mit dem Steuerberotervertrog,iei es ous culpo
in controhendo oder mongelhofterAuskunft bzw. ous s826 BGB our.

Selbst wenn mon dem nicht folgte, könnten Kloge und domit Berufung
keinen Erfolg hoben; der senot teilt die Auffossung des Londgerichts, doö
die mit der erstmols om 14.3.l9BB formell ordnuigsgemoßiugestälhen
Kloge erhobenen Ansprüche ouch donn bereits uär|at,.t sind, izenn die
d u rch d ie Ein reich u n g des ProzeDkosten h ilfegesuches i m Septem ber 1986
gemöß s203 BGB eingetretene Hemmung JerVeriöhrung Lerucksichtigt
wrrd.

schon die in derVereinborung vom lZ 3. ]98r dokumentierte Herobsetzung
des,,Einlogewertes" legt dringend onzunehmen nohe, doß dem Klögei
bereits bei Abschluß des Bereiligungsvertroges klor wqr die V. oHG
reprösentiere in Wirklichkeit nicht den Wert, wie er sich qus der über_
schlögigen Geschöftswertermittlung ergibt.

D_oruber hinous ergibt sich ous der Anhörung des Klögers gemöD $l4i
ZPo zu Protokoll des Londgerichts vom 6.lO.l9-BB, doß der Kläger bereits
seit seinem Eintritf in die Firmo stöndig mit Liquiditöts- und dorouibosieren-
den Geld beschoff u n gsproblemen bzw. sicheru n gswü nschen der Bo n ken
konfrontiert wory der Senot geht doher dovon ous, doß dem Klöger die
wirtschoftliche schwöche der oHG und die mongelnde werrhitigkeit
spötestens Ende 1 982 bekonnt wor. Wen n n icht- wie der Klö ger sel bsivor-
trögt - der Schoden bereits bei Einzohlung der Einloge entsiond, weil die
Firmen schon domols konkursreif woren, io *o, deischoden iedenfolls

Leitsötze (d.Verf.),

i . Der Steuerberoter u nterl iegt dem Verbot berufswid riger Werbu n g g em.
S5Z SIBG.

2. Wertendg nicht überprüfbore Werbeoussogen in stellenonzeigen
vernochlössigen den zulössigen lnformotionszweck, wenn der Ein-
druck vermittelt wird, die Steuerberotungsgesellschoft hobe sich ouf
d ie Berotu n g m ittelstö n d isch er U nterneh m en bereits m it g roßem Erfol g
speziolisiert.
Die gezielte onpreisende Werbung wird verstörkt durch den Hinweis
o uf eine Kooperotion m it einer,,ü berreg io no I tötigen Anwo ltssozietöt,
die eine ohnliche Mondotsstruktur oufweist,l

Aus den Gründen:

DerAntrog ouf Aufhebeung des Rügebescheides mußte erfolglos bleiben.
Die Berufskommer hot zu Recht ein berufswidriges Verhqlten beioht.

Grundloge der Bewertung ist $52Abs.lStBerG. Donoch hqben Steuer-
beroter ihren Beruf unter Verzicht ouf berufswidrige Werbung und eigen-
verontwortlich ouszuüben. Der Hinweis des Antrogstellers äuf die lum
onwoltlichen Berufsrecht erlossenen Entscheidungen des Bundesver-

71

74



Gerling lnformotionen fÜr wirtschoftsprÜfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 3t91
Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 3t91

ouf 325.000,00 DM reduziert. lm gleichen Verhöltnis gekÜrzt ergebe

sich somit ein Geschöftswert von 80Z860,00 DM, bei einer Beteiligung

von 15o/o folge dorous eine vom Klöger zu erbringende Einloge von

121.179,00 DM. Dorüber hinous hobe der Klöger 15% der Substonzwerie

lo ut noch o ufzustel lender Steuerbilo nz sowie der do rin entho ltenen stillen

Reserven o ufzubringen.

Aufgrund dieservereinborungen seien 135.000,00 DM zu leisten'j

Zwor isi noch nunmehr gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofes (vgl. stottVieler, BGH Gl l9B? 95:VersR l9B? S. 325, BGH Gl19B7,

27:wMlgBZ S. 275 sowie die dozu erfolgte Besprechung beischind-

helm/Grothe, Die Dritthoftung des Sieuerberoters noch Vertrogsgrund-

sötzen, DSIR l9B? 445, ieweils m.w.N.) ein Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter zwischen Mondont und Steuerberoter donn in Erwö-

gu-ng ru ziehen, wenn der Mondont den Steuerberoter mit der Erstellung

von Ünterlogen beouftrogt, die ersichtlich geeignetsind, ols Beurteilungs-

g ru nd lo ge f ür z. B.kred itg ewö h rende oder betei I ig u n gsi nteressierte Dritte

zu dienen.

Die vo m Beklo gten o n g eferiigte Ü bersch lö g ig e Geschöftswerterm ittl u n g

wor offensichilLh ols Verhondlungsgrundloge nicht nur f Ür die Verköufer-

sondern ouch für die Köuferseite geeignet.

Es konn dohinstehen, ob vorliegend die Annohme eines Veriroges mit

Schutzwirkung zugunsten des Klögers schon desholb zu unterbleiben

hötte, weil d i" Oetcnoftswerterm ittl u n g vo m Beklo gten f Ü r den Verko ufsfo I I

K. oufgestellt wurde, und zwor zu einem Zeitpunki ols der Klöger ols

lnteres=sent noch gor nicht in Erscheinung getreten wor. Denn ous dem

Sochverholt ergibi sich mii hinreichender Deutlichkeit, do0 die Geschöfts-

werterm ittl u n g des Beklo gten f Ü r ei nen oblektiven Leser n ichi geeig netwo r,

einen Vertrouenstotbestond zu setzen, und doß der Klöger ouf sie im

Ergebnis ouch nicht vertrout hot.

Schon in öußerlicher Hinsichtzeigtdie Urkunde nichtdie Form,die gemein-

hin im Geschöftsverkehr bei derortigen Angelegenheiten eingeholten

zu werden pflegt. Es fehlt ouch iegliches Testot des Beklogten, doß

seine Bewertung ouf eine gewissenhqfte Prüfung derMorh- bzw. Firmen-

situotion beruhe. Schon in der Vorbemerkung wird vielmehr dorouf hin-

gewiesen, doß weniger die momentone denn die longfristige Ertrogs-

itrrktur von Bedeutung seien. Sodonn findet sich mehrfoch der Hinweis,

doß die wertbildenden Foktoren ouf Schötzungen/Unterstellungen

beruhten. Bei den wichtigsten Foktoren der Ertrogserwortung per onno

und des Risikozuschloges zum Kopitolmorktzins findet sich nicht die

geringste Erlöuierung, ouf welcher Grundloge die Prognose bzw.

Schötzung beruhe.

fossu n gsgerichts (l BvR 532l8l; 1 BvR 362/ 79) treffen n icht u nei n gesch ro n kt

ouf dos Berufsrecht der steuerberotenden Berufe zu. $43 BRAO enthölt

lediglich eine kurzgeholtene Generolklousel und bedorf desholb der

wesentl ichen Ausg esio ltu n g d u rch Sto n desrichtl i n ien, d ie ei nsch rö n kende

Bestimmungen hinsichtlich der Werbung eniholten. Bis zu einer Neu-

regelung sind iedoch ouch fÜr die rechtsberqtenden Berufe die Stondes-

richtlinien durchous weiter qnwendbor (vgl. LG MÜnster Urt. v. 6.7.1989

und Urt. v.14.9.1989, NJW 1990,262L

Zu Recht weist die Steuerberoterkommer dorouf hin, dofl $52 StBerG in

seinem Regelungsrohmen erheblich weitergeht. Dos Verbot berufs-

widrigerWerbung ergibt sich unmittelbor ous der gesetzlichen Regelung.

Dies verkennt der Antrogsteller.

Allerdings bedorf der Begriff der berufswidrigen Werbung bei Anwen-

dung ouf den Einzelfoll durchous nöherer Konkretisierung. Wenn sich die

Steuerberoterkommer dobei zur Auslegung der Gesetzesnorm ouch der

Stondesrichtlinien bedient, bestehen insoweit keine durchgreifenden

Bedenken.

Doß die Stondesrichtlinien eine Erkenntnisquelle fÜr die Beurteilung zur
Ä,.o^oor^h,,^^ .lar im Gccatz nereoelten olloemeinen Berufsoflichten sind,
^vJYvervrrv"Y --. v-'-v-----' - --s

entspricht der bisherigen stöndigen Spruchproxis (BVerf. GE 36, 213,217;

BG1Z34,64; BGH NJW 78,298; OLG Celle DSIR 22, IBB).

Je umfossender die gesetzliche Regelung ist, um so störker treten die

Stondesrichtlinien in ihrer Bedeutung zvrÜck; so hinsichtlich der in $52

StBerG entholtenen weitgehenden Konkretisierung von Berufspflichten.

Es kommt hinzu, doß noch dem Beschluß des Bundesverfossungsgerichts

vom 14.7.1987 (l BvR 537/B1l die Stondesrichtlinien nicht für schlechthin

unbeochtlich erochtet worden sind, sondern ihnen, wie schon erwöhnt,

zumindesi f ür eine Ubergongszeit rechtserhebliche Bedeutung zukommi.

Die hier einschlögige Stondesrichtlinie Nr: 34 Abs. 4 wiederholt die

Generol klo usel, dofl der Anschein berufswid rigerWerbu n g zu vermeiden

ist, bringt ols Auslegungskriierien dozu die - ouch noch ollgemein ge-

holtene - Formulierung, eine Anzeige dÜrfe keine Übertriebene oder ouf-

fAllige Form hoben. Wos ols berufswidrige Werbung zu beonstonden ist,

lAßt sich in oller Regel nur für den Einzelfoll entscheiden. Doß ouch noch

den Enischeidungen des Bundesverfossungsgerichts dos Verbot berufs-

widriger Werbung selbst fÜr dos onwoliliche Berufsrecht weitergilt,

obwohl es in $43 BRAO ousdrücklich nicht oufgefÜhrt ist, dÜrlte oußer

Zweifel stehen; vgl. Kleine-Cosock, o. o' O., Seite 164 ff'
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Für die Auslegung von Generolklouseln des Stondesrechts und somit ouch
für den Begriff der,,berufswidrigen Werbung" bleiben ols weitere rechts-
erhebliche Erkenntnisquelle die Ausprögungen durch die ehrengericht-
liche Rechtsprechung (vgl. BVerfGE.l BvR 537/Bltvgl. ouch Pietzcker, NJW
l9BB, 5]3 ff., BG H NiV/ BB, 10991. So ist iede Tötig keit, d ie o ls Aufforderu n g
zur Auftrogsonbohnung verstonden wird, ols berufswidrige Werbung
von den Stondesgerichten gewertetworden (vgl. Bonner Hondbuch der
Steuerberotung, Bond 4,957 Rdz. ZO.lff.l.

Wertet mon die Anzeige vom 10.12.1988 unter diesem Gesichtspunkt, so
ist von der Berufskommer begründet der Vorwurf einer berufswidrigen
werbung erhoben worden. Dobei ist nicht die gewöhlte Größe der
Anzeige moßgebend. Die Geeignetheit, bestimmte Adressoten zur rAuf-
trogsonbohnung zu veronlossen, ergibt sich iedoch ous dem Inholt.

Der Antrogsteller hot die Gesellschoft herousgestellt mit dem Hinweis,
,,eine mittelgroße Wirtschoftsprüfungs- und Steuerberotungsgesellschoft
mit Schwerpunkten in der Berotung mittelstöndischer Unternehm en" ztr
sein. Diese onpreisende Herousstellung wird ergönzt durch den Hinweis
ouf die Kooperotion mit einer,,überregionol tötigen Anwoltssozietöt, die
eine öhnliche Mondqtsstruhur oufweist". Diese schon reklo mehqften Aus-
führungen werden versiörkt durch die Hinweise ouf den ,,weiteren Aus-
bou" u nd die geplonte,,prospektive u nd interdisziplinö re Steuerberotu ng
in Zusom menorbeit mit unserem Kooperotionspo rtne/'.

Domit enthölt die Anzeige eine wedende, nicht überprüfbore Werbe-
oussoge, die den Eindruck vermittelt, diese Gesellschoft hobe sich ouf die
Berotung mittelstöndischer Unternehmen speziolisiert, und zwor mit
bereits großem Erfolg. Für die lnformotion eines interessierten Bewerbers ist
diese I nformotion n icht erforderl ich. Der zu lössige I nformotionszweck wird
vernochlössigt und dofür eine bewußtg gezielte Werbung fur die proxis

verfolgt. Der Boden der lnformotionswerbung isivedossen und in stondes-
wid riger Weise wird f ü r Auftro gso n bo h n u n g geworben, wobei die o n ge-
sprochene Offentlichkeit nicht in der Loge istzu überprüfen, ob eine onge-
messene Leistung mit der so herousgestellten Anpreisung korrespondiert.
Stellenongebote werden ouch von den erwöhnten mittelstöndischen
Unternehmen gelesen. lhnen bietet sich die Gesellschoft on. Domit wird
der Boden der lnformotionswerbung verlossen. Für Interessierfe on einer
Anstellung hötte zwonglos ein onderer Text gewöhlt werden können.

Gewin n- oder Verl ustsituotion kom mt es n icht entscheidend o n
(es folgen Rechtsprechungshinweisel. Vielmehr kommt es
entscheidend dorouf on, doß dos Unternehmen nochholtig
Gewinne ezielt. Bei neu eröffneten Betrieben ist es die Regel,
doß erst noch einer gewissen Anloufzeit Gewinne erwirt-
schoftet werdeni'

Noch einer Erlöuterung der verwendeten Begriffe heißt es sodonn,
,,Do die Ermittlung des nochholtig erzielboren Ertroges und
des Kopitolisierungszinsfußes öußerst problemotisch ist, ist
ouch der Ertrogswert sehr schwer zu berechnen. Der noch-
holtig erzielbore Ertrog konn nur in Anlehnung on die
Gewinne der vergongenen Rechnungsperioden geschötzt
werden. .....
Der Kopitolisierungszinsfu0 mit dem der durchschnittliche
Zukunftsertrog kopitolisiert wird, ist der zweiie problemotische
Foktor in der Ertrogswertberechnung. Ausgongspunkt fur die
Ermittlung des Kopitolisierungszinsfußes bildet der hondels-
Ubliche Kopitolmorktzins unter Ausscholtung kurlristiger
koniunktureller Einflüsse. Der Kopitolisierungszins{uß mu{J um
einen Risikozuschlog erhöht werden, in dem die Rechtsform,
der Wirtschoftszweig, d ie Betriebsg röße u nd speziel le Risiken
des zu bewertenden Betriebes zum Ausdruck kommen sollen.
Der Kopitolisierungszinsfuß beruht olso ebenso wie der
Zu ku nftsertro g o uf Schötzu n genl'

Sodonn ermittelte der Beklogte einen Geschöftswert von rund l,6l Mio.
DM ouf der Bosis von'

ol,,untersiellter" longfristiger Normolverzinsung von 60/0,

bl eines Risikozuschloges von 200lo und
c) longfristig erzielbore Eriröge von 200.000,00 DM per onno.

Zuzüglich eines mit rund 54.000,00 DM veronschlogten Substonzwertes
ergobsich so einvon dem lnteressenten K.füreine Drittelbeteiligung oufzu-
wendender Betrog von 539.000,00 DM.

Die,,überschlAgige Geschöftswertermittlung" des Beklogten wor ouch
Gegensto nd der Ende l98O/Anfo n g 1981 gef ü h rten Beteil ig u ngsverho nd-
lungen des Klögers mit den Herren A + B, on denen - zumindest teilweise
- ouch der Beklogte teilnohm.

Die Verhondlungen führten zu einer von dem Beklogten hondschriftlich
unter dem 7.3.19Bl niedergelegten Vereinborung, in der es heißt, ,,der
Einlogewertvon 539.000,00 DM werde im Einvernehmen der Beieiligten
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Hoftung des Steuerberolers
- Vertrog mii Schutzwirkung zugunsten Dritter

- Veriöhrungsbeginn S 68 SIBG

{OLG Homm Beschl.v. 16.10.1989 - 25 U 1/891

Hoftung des Steuerberqters
- Beweislost für TelefongesPröch

- Zustimmung des Mondonten zum BeiriebsprÜfungsergebnis

- Vorsötzliche Pflichverletzung des Mondonten
(LG Hof Urt.v. 23.1.1990 - I 0 328/891

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Erstelli der Steuerberoter fÜr den Mondonten Unierlogen (hier'

Geschöftsweriermittlungl, die ols Beurieilungsgrundloge fÜr Dritte

(Bonk, Beteiligungsinteressenten pp.l dienen sollen, so konn in dem Auf-

trog des Mondonten ein Steuerberotungsvertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter gesehen werden.

2. ObU nterlogen des Steuerberoters einen Vertrouenstotbestond setzen,

konn on folgenden Umstönden deutlich werden,

- der öu0eren Form,

- dem Vorhondensein eines Tesiots,

- dem Hinweis ouf wertbildende Foktoren.

3. Die Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs gegen den Steuer'

beroter beginnt mit der Kenntnis von der fehlenden Wertholtiqkeit des

Unternehmens ouch donn, wenn der Schoden erst spöter eintritt.

Aus den Gründen:

Ende 1979/Anfong lgBO verhondelten die Gesellschofter der OHG mit

einem Herrn K. letztlich erfolglos Überdessen Beteiligung on der Personen-

gesellschoft.

Die V. hotte im Gründung siohr 1977 Gewinne von rund 2.700,00 DM,

im Folgeiohr Verluste von rund Z3.8OO,O0 DM erzielt, letzieren stonden

Gewinne der Firmo K. in Höhe von rund 64.000,00 DM gegenÜber. lm

Wirtschoftsiohr 1979 ezielie die V. einen Gewinn von rund 202.000,00

DM.

lm Auftro ge der O H G-Gesel lschofter hotte der Beklo gte die vorerwö h nte

hondschriftliche,,übersch lögige Geschöftswertermittlung" verfoßt.

Dorin heißt es unter onderem,

,,Dos betroffene Unternehmen ist bei der Ermittlung des

Geschöftswertes nicht nur unter den ougenblicklichen

Gesichispunkten zu sehen.

Longfristige Trends sind sowohl bei dem betroffenen Unter-

nehmen ols ouch den Mörkten, in denen sich dos Unter-

nehmen befindet, sorgfaltig zu prÜfen. Auf die gegenwörtige

Leitsötze (d.Verf.),

I . H ot der Steuerberoierweder ei n o n gebl iches Telefongespröch mii dem

Mondonten noch die doroufhin erfolgte RÜcknohme eines Rechts-

mittels diesem schriftlich bestöiigi, so stehi zvr Uberzeugung des

Gerichtsfest, doß die Rücknohme des Einspruches eigenmöchtig ohne

Rücksproche mii dem Mondonten erfolgte.

2. Billigt der Mondont bei der Schlußbesprechung die Zuschötzungen

des Betriebsprüfers, so konn der Steuerberoter dovon ousgehen, doß

er domit ouch mit den Einkommensteuererhöhungen einverstonden ist.

3. Hot der Mo ndo nt d u rch vorsötzlich n ichtverbuchte Betriebsein no h men

die Zuschötzungen verursocht, konn er fur die nochteiligen Folgen

dieses Hondelns nicht seinen fohrlössig hondelnden Steuerberoter ouf
Q^l-.^^lo^orcntz in A t',cnrt'"h nehmen.
vt\,| IVVVI lvlJvl4

Aus den Gründen:

I . Beidem Vertrog zwischem dem Klöger und dem Beklogten hondelte es

sich um einen Dienstvertrog, der eine Geschöftsbesorgung zum

Gegensiond hotte; denn der Klöger hotte dem Beklogien gonz oll-

gemein die Wohrnehmung oller seiner steuerlichen lnteressen Über-

i.g"n, insbesondere ouch die Vertretung bei der BetriebsprÜfung

(BGH 54,106,1071.

2. Die sich ous diesem Dienstvertrog ergebenden Pflichten, die in $33

Steuerberoiungsgesetz nur ollgemein umschrieben sind, hoi der

Beklogte durch die Rücknohme der EinsprÜche gegen die berichtigten

Ei n kom mensteuerbescheide n icht verletzi, zu mi ndest n icht sch u ld hoft.

o) Dos Gericht geht dovon ous, dofl der Beklogte die EinsprÜche

gegen die berichtigten Einkommensteuerbescheide ohne RÜck-

iproche mit dem Klöger zurÜckgenommen hot'

Der ols Poriei einvernommene Klöger gob zwor vor der Kommer

lediglich on, doß er sich on kein Telefongespröch erinnern könne,

bei Jem über die Rücknohme der Einsprüche mit dem Beklogten ge-

sprochen worden sei. Der Klöger erklörte iedoch weiter, doß ervon
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der Rücknohme erstviel spötervon seinem Verteidiger im Strofverfohren
erfohren hobe. Hierous ergibtsich, doß derBeklogtewederdqs von ihm
behouptete Telefonot noch die Rücknohme der Einsprüche dem Klöger
gegenüber schriftlich bestörigre. Bei Moß n o h men d ieser Wichtig keii ist
dos U nterlossen ei ner sch riftl ich en Bestötig u n g u n gewöh n I ich. Hierous
zieht dos Gericht den schluß, doß der Beklogre eigenmöchrig die Ein-
sprüche zurücknohm, ohne dies zuvor mit dem Klöger obzusprechen.

b) Gleichwoh I trifFt den Beklogten nicht der Vorwurf eines pflichtwidrigen
Verholtens.

Der Beklogte hotte die Einsprüche gegen die berichtigten Einkommen-
steuerbescheide eingelegt, ohne vom Klöger hierzu qusdrücklich be-
ouftrogt worden zu sein. Er durFte sie desholb quch wieder ohne Rück-
sproche mit dem Klöger zurücknehmen.

Zwor ist ein Steuerberoter ouch ohne besonderen Auftrog verpflichtet,
seinen Mondonten über die Moglichkeiten von Steuererspornissen
oufzuklören (BGH VersR 1981,10291; ebenso ist ein Steuerberoter ouch
o h n e beson deren Auftro g verpf I ichtet, g egen fo lsch e steuerbescheide
die zulössigen und erfolgversprechenden Rechtsbehelfe einzulegen.
Aus der Nichteinlegung eines Rechtsbehel{s gegen einen folschen
Steuerbescheid konn ihm [edoch nur donn ein vorwurf gemocht
werden, wenn er die Unrichtigkeit des steuerbescheides erkonnt hot
oder zumindest hötte erkennen können und müssen.

lm vorliegenden Foll istschon froglich, ob die schotzungen der Betriebs-
prüfer überhoupt zu überhöhten Steuerfestsetzungen gefr;hrt hoben.
Jedenfolls hot dies der Beklogte nicht erkonni und ouch nicht erkennen
können.

Noch der unbestrittenen Behouptung des Beklogten legte er die Ein-
sprüche gegen die berichtigten steuerbescheide zunöchst zur Frist-
wohrung ein, um genügend zeitfür eine genoue Prüfung des Betriebs-
prüfungsberichtes bzw. der dort entholtenen Fesistellungen zu hoben.
Bei dieser Prüfung kom erzum Ergebnis, doß dos Rechtsmittelzumindest
im Endergebnis keinen Erfolg hoben könne.

Diese SchluDfolgerung des Beklogten ist insofern stichholtig, do es im
Ro h men des Einspruchsverfo h rens o u ch zu einer Sch lechtersiel I u n g des
Klögers hötte kommen können . zum einen bestond bei der Außen-
prüfung streit über ongeblich von den Eltern des Klögers zugeflossene
Gelder in Höhe von über 390.000,- DM, die von den Prüfern letztlich
onerkonnt wurden. Zum onderen wurden bei einer durchgeführten
vergleichsrechnung lediglich 20.000,- DM fur den Klöger ols Lebens-
unterho lt ousgewiesen.

genommene Sotz ist donn ohne weiteres festzustellen, er brouchte des-
holb nicht gesondert ongegeben zu werden: die Gebührenordnung
schreibt nur den ,,Betrog" der einzelnen Gebühr von nicht den in Anspruc[
genommenen Sotz.

Der Klögerwor durch die lönger ols loJohre ousgeübte selbsteinziehung
vom Konto des Beklogien nicht doron gehindert, die Gebuhren entspre-
chend den Sötzen der Gebührenordnung obzurechnen.

Die so erfolgten Zohlungen des Beklogten ouf dos Honoror des Klögers
kön nen entgegen der Meinung des Beklogten nicht o ls Tilg u ngsleistun gen
ouf eine festgestellte Forderung ongesehen werden. Denn die Gebuhien-
ord n u n g sieht f ü r d ie Feststel I u n g eines Steuerberoterhon oro rs voI doß der
Steuerberoter eine Berechnung erstellt, die er unterschreiben und die den
oben erwöhnten Voroussetzungen des $ 9 Abs. 2 der Gebührenordnung
enisprechen muß. Der Klöger hot den Beklogten ouch frühzeitig, nömlich
bereits durch die Rechnung vom 14.lo.lg\7,dorouf oufmerksom gemocht,
doß er sich des Abrechnungsrechts nicht begeben wollte. Do0 er ouf die
Rücksendung dieser Rechnung durch den Beklogten gemöß dessen
Schreiben vom i0.11.1987 geschwiegen und donoch weiterhin den olten
Mo n ots betro g vo n 169,40 DM n ebst Me h rwe rtste u er, wie vo n d e m Bekl o g-
ten in diesem Schreiben onerkonnt, einzog, gestottet nicht den Schlufl
einer Gebührenvereinborung; dos Selbsteinziehungsrecht des Klögers
wor obhöngig von dem - mündlich erklörten - Einverstöndnis des Beklog-
ten. Dieser hotte durch dos erwöhnte Schreiben unmißverstöndlich zum
Ausdruck gebrocht, do0 er nur mit einer monotlichen Abbuchung von
169,40 DM + Mehrwertsteuer einverstonden wor.

Die Höhe dervom Londgerichtfestgestellten Gebühren begegnet keinen
Bedenken. Noch der Rechtsprechung des Senots hot der Steuerberoter
mongels Dorlegung besonderer Umstönde grundsötzlich Anspruch ouf
die mittlere Gebühr des Rohmens. Diese hot dos Londgerichl zuge-
sprochen. Dem Auftroggeber obliegt die Dorlegungslost, w"nn 

"r, 
di"

Mittelgebühr für überserzr hölr. Diese Verpflichtung ätfüllt der Beklogte
nicht, wenn er hinsichtlich der Buchführungsgebühr vorirögt, der Köjer
hobe dos Kossenbuch nicht zu führen brouchen.
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Honorqrqnspruch des Steuerberolers
- Monotliche Abbuchung

- Buchfuhrungsrechnung
(OLG Düsseldorf Urt.v.31.10.1990 - lB U 99 u.ll3/90, rechtskraftig)

Leitsqtz:

Zieht der Steuerberoter für Buchführungsorbeiten monotlich gleich-

bleibende Betrögevon einem Konto des Mondonten ein,so ister mongels

entgegenstehender schriftlicher Vereinborung nicht doron gehindert,

noch Johresobschluß die Vergütung für die Buchfuhrung oufgrund des

d o n n festg esiel lten Geg e n sto n d swe rtes n o ch d e n Vo rsc h rifte n d er Ste u e r'

berotergebü hrenverord n u n g zu fordern.

Leitsötze (d.Verf.),

i. Den Moncionten iritri ciie Doriegungsiosi fur cjie Behoupiung, die

Mittelgebuhr sei übersetzt. Der Hinweis, doß der Steuerberoter nicht

sein Kossenbuch führen müssg genügt dofür nicht.

2. Bei einer Rohmengebühr ist der in Anspruch genommene GebÜhren-

sotz nicht in der Honorornote ouszuweisen, sondern nur der,,Betrog"

der einzelnen Gebühr.

Aus den Gründen:

Die vom Londgericht {estgesiellte Restforderung des Klögers ous den vier

Rech n u n g en vom 14J0.1987 ( Fin o nzbuchf ü h ru n g 1986l, 13. 3. l9B9 ( Bilo nz,

Steuererklörungen, Ermittlung der Einkünfte ous Vermietung und Verpoch-

tung 19BZl, 22.3.198q {Finonzbuchfuhrung l9BZl und 22.3.1989 (Finonz-

buchführung l9BBl besteht zu Recht.

Die Abrechnung des Klögers genügi den Erfordernissen des $9 der

Gebührenordnung, der die ,,Einforderborkeit" der Gebuhr regelt.

Anzugeben sind gemöß Abs. 2 Sotz I dieser Vorschrift,,die Betröge der

einzelnen Gebühren und Auslogen, die Vorschüsse sowie die ongewond-

ten Gebührenvorschriften und beiWertgebühren ouch der Gegenstonds-

wert'l Dos dient der NochprüfForkeit der Gebührenwohl, wenn die

Verordnung fur die Gebuhr einen Rohmen vorsieht. Der in Anspruch

Nochdem der Klöger bei derSchlußbesprechung noch Beendigung

der Außenprüfung onwesend wqr und die von den PrÜfern vorge-

nommenen Schötzungen billigte, konnte der Beklogte in nicht vor-

werfbqrerWeise dovon ousgehen, doß der Klöger ouch mit den ous

der Außenprüfung resultierenden Einkommensteuerbescheiden

einverstonden sein werde.

Doß der Beklogte den Klöger beiderSchlußbesprechnung unrichtig

beroten hobe, wird seitens des Klögers nicht detoilliert behouptet.

Eine Pflicht des Beklogten, vor der Rücknohme der Einsprüche von

sich ous die gesomten Unterlogen, insbesondere die Potienten-

kortei, nochmols vollstöndig zu überprüfen, bestond nicht. Und

worous der Beklogte die Unrichtigkeit des von den Prüfern vor-

g eno m menen Vermögensverg leichs hotte erken n en kön nen, isi n icht

ersichtlich.

d Schließlich hot der Beklogie ouch nicht etwo deswegen pflicht-

widrig gehondelt, weil ihn der Verteidiger des Klögers onlaßlich

einer Besprechung in dessen Konzlei ouf die Wichtigkeit der Ein-

sprüche f ü r dos'steuersirofverfo h ren hin g ewiesen hotte.

Der Beklogte hondelte bei der Einlegung und Rücknohme der

Einsprüche im Besteuerungsverfiohren eigenverontwortlich. Der

Verteidiger des Klögers wor nicht befugt, dem Beklogten Anwei-

sungen über die Aufrechterholtung der Einsprüche zu erteilen.

Jedenfolls ist eine Vollmocht dieser Art nicht behouptet.

Aus welchen Gründen der Beklogte die Einsprüche schließlich

zurückno h m, wurde bereits o usgef ü hrt.

3. Aber selbst wenn mon von einem pflichtwidrigen Verholten des Be-

klogten ousgeht, ist nichtousreichend dorgeton, doß eine Uberprüf ung

der Steuerbescheide im Einspruchsverfohren zu einer Anderung

gefuhrt hete.

Für die Froge noch der Hoftung des Beklogien istvorwegzu prüfen, ob

der eingelegte Einspruch im Ergebnis Erfolg gehobt hate. Hondelt es

sich - wie hier - nicht um eine Entscheidung, bei der die Behörde ein

Ermessen ousüben konn, so isi ousschloggebend, wie die Behorde

richtig hötte entscheiden müssen. Nurwenn und soweit richtigerweise

der Rechtsbehelf hate Erfolg hoben müssen, besteht ein Schoden-

ersotzonspruch gegen den Beklogten (Spöth, Die zivilrechtliche

Hoffung des Steuerberoters, RdNr. 3lZl.
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ol Es konn zunöchsi dohinstehen, ob dos Finonzomt im Einspruchver-
fohren die gesomte Potientenkortei nochmols im einzelnen überprüft
hötte. Vom Finonzomt wurdg wie noch ouszuführen sein wird, ein Ver-

mögensverg leich o n gestel lt. H ierbei wu rden d ie g etöiigten Ausgo ben
den nochgewiesenen Einnohmen gegenübergestellt. Es komt desholb
gor nichi dorouf on, welche Einnohmen sich ous der Potientenkortei
ergeben.

Der Klöger hot nicht schlüssig dorgelegt, in welchen Punkten die
Schötzung im Rohmen desVermögensvergleichs durch dos Finonzomt
unrichtig sein soll.

Der Klöger fuhrt beispielsweise ouf, doD Zuflüsse ouf Festgeldkonten
vorhonden seien, die b'ereits in onderen Positionen entholten sein
sollen, nömlich entweder in Geldzuflüssen der Eltern oder vom Konto
des Klögers kommmen, und domit bereits erfoßt seien.

Zur Schlüssigkeit des Vortroges hötte es bedurFt, gegebenenfolls
unter Vorloge entsprechender Belege dorzuiun, welche Betröge von
welchem Konto unter welchem Dotum geflossen sein sollen. Hierouf
wurde der Klöger in der mündlichen Verhondlung vom 23.,l.1990 hin-
gewiesen.

ln dem vom Finonzomt im Schreiben vom 6.10.1986 vorgenommenen
Vermögensvergleich ergibt sich unter derZifler2 b (,yerwendete Mittel
und ungeklArte Geldzuflüsse"l, doß fur die Johre lg8l bis l9B3 insge-
somt39l.0Z5,- DM on Geldzuflüssen von den Eltern in die Berechnung
eingestelltwurden, die von dem Klöger ols solche bezeichneiworden
woren. Dieser Betrog wurde iedoch bei der weiteren Berechnung
wieder obgezogen, so doß sie bei der [öhrlichen Zuschötzung von
85.000,- DM keine Berücksichtigung fonden.

Auch soweit der Klöger vortrögt, die Festgeldkonten seien ous seinem
Vermögen gespeist worden, ist der Sochvorirog nicht schlüsig.

ln dem Prüfungsberichtdes Finonzomtes isider Betrog von69.621,- DM
o ls,,u n klo re Zuf l üsse o uf Festgeld konto" o ufgef U h rt. l n d ieserAufstel l u n g
wurden sowohl die Kontonummern ols ouch die Uberweisungsdoten
ous dem Johre l9B2 mit den überwiesenen Betrögen oufgeschlüsselt.
Ein Vortrog über die Person des Uberweisenden fehlt.

bl Auch mitseiner Behouptung, dievon der Betriebsprüfung ols Zohlungs-
eingönge ouf dem Konto beider Bonk ols Betriebseinnohmen erfoßten
Gcldbetröge würden bereits olle onderen nicht erfo0ien Geldein-
nohmen obdecken, konn der Klöger keinen Erfolg hoben.

erforderlich sein, d ie U nterlo gen i m einzel nen festzustel len, welche dem
Sochverstö ndigen G. vorgelegt u n d/oder o usgehö n digt worden si nd
(Vorloge sömtlicher Buchführungsunterlogen, erneute Anhörung des
Sochverstöndigenl.

Zur Feststellung einer (schuldhoften) PflichVerletzung des Beklogten
genügt es nicht, von einer Nochfrogepflicht des Beklogten ouszugehen
und dementsprechend festzustellen, do0 der Beklogte sich nicht - wie
geboien - seinerseits informiert und ouch nicht seinerseits die Vorloge
fehlender Unterlogen verlongt hobe. Auch diese Frogen lossen sich

zuverlössig erst donn beurteilen, wenn feststeht, welche Unterlogen
und welche lnformotionen der Beklogte bei Durchführung seiner
Arbeiten totsöchlich zur Verfügung hotte. Ein SteuerberoterAteuer-
bevol I mö chtigter ist nö m I ich zu Rückfrogen nur donn verpflichtet, wenn
sich ihm onhqnd der ihm für seine Arbeiten zur Verfügung gestellten

Unterlogen Zweifel hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollstöndigkeit
oufdröngen (oufdröngen müssen).

lV. Dos Londgericht hot die erforderliche Aufklörung des Sochverholtes
(siehe oben) unterlossen, seiner Entscheidung fehlt desholb eine ord-
n u n g sg e m öße Totso c h e n g ru n d I o g e. Dos isi ei n e rh eb I icher Verfo h re n s-

mongel (Boumboch/Louterboch/Albers, Z?O,47.Aufl., $ 539Anm.l B -
m. N.).

Dieser Mongel veronloßt den Senot zur (teilweisenl Aufhebung der
o n g efochtenen Entscheid u n g und zur Zvrückverweisu n g der Soche o n

dos Londgericht. Der Senot nimmt dovon Abstond, die erforderlichen
Beweise selbst zu erheben. Dies würde dozu führen, doß wesentliche
Entscheidungsgrundlogen erst im Berufungsrechtszug geschoffen

würden und doß den Porteien eine lnstonz verlorengin ge.Zu der hier
erforderl ichen, n ichi u nerheblichen (zusötzl ichen l Beweiso uf no h me ist

iedoch in erster Linie dos Londgericht berufen.

Ein der Rückverweisung entgegensiehendes besonders Beschleuni-
gungsinteresse der Porteien ist nicht erkennbor. Der Senot hot einem
solchen lnteresse oußerdem durch eine kurlristige Terminierung
Rechnung getrogen.
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hobe der Beklogte die Mehrwertsteuersituotion folsch behondelt. Ver-

sch ieden e Geschöftsvorg ö n g e seien ü berho u pt fo lsch verbucht worden.

lnfolgedessen hötten die Arbeiten des Beklogten neu erstellt werden

mÜssen.

Aus den Gründen:

t......
ll. Rechtliche Grundloge für den von der Klögerin geltend gemochien

Sch o denersotzo nsp ruch si nd d ie Vorsch riften ü ber d ie Scho denersotz-

leistung bei einer positiven Vertrogsverletzung (9276 BGB). Dos Rechts-

verhöltnis zwischen Mondonten und Sieuerberoter/Steuerbevoll-

möchtigten stellt sich nömlich ols Geschöftsbesorgungsverhöltnis mit

Dienstvertrogschoroher dor, insbesondere donn, wenn der Steuer-

beroter/Sieuerbevoll möchtigte mit u mfossenden Leisiu ngen beouftro gt

wird (BGHZ 54,106; BGH, VersR 1980, 264L Voroussetzung einer

Schodenersotzpflicht des Beklogten ist demgemöD, doß er seine Ver-

trogspflichten schuldhoft (zumindesi fohrlössig) so schlecht erfullt hot,

doß der Klögerin dorous ein Schoden entstonden ist. Die toisöchlichen

Voroussetzungen für einen solchen Anspruch hot die Klögerin - ols
Ä ^o^',,-hofollori^ - Än.-r,lo^o^ r tnA .r, ho.,rraican. Goht ec - rarie hier -/ \r r9l\/r vLt rJrvlrvr rr r vvr4vlvYvr

um grundsötzliche Systemfehler der Buchholtungsorbeiten, so gehört

zu deren Dorlegung und Nochweis ouch die Toisochengrundloge
(lnformotion und Belegel, oufgrund deren der Beklogte seine Arbeiten

vorgenommen hot.

lll. Gemessen on diesen Grundsötzen bedorf es zur Entscheidung Über

d en ietzt noch streitigen Teil der Klo g e ei nerweiteren Beweiso uf no h m e,

Der Sochversiöndige G. hot die von der Klögerin behoupteten grund-

sötzlichen Buchführungsfehler des Beklogien bestötigi (Behondlung

der Meh rwertsteuer/Beho n d I u n g der Provisionen ). Die Feststellungen

des Sochverstöndigen genügen iedoch nicht, um entsprechende

(schuldhofte) PflichVerletzungen des Beklogten feststellen zu können.
Dozu ist nö'mlich erforderlich, dofi der Sochverstöndige seine Fest-

stellungen onhond derselben Totsochengrundlogen (lnformotions-

stond/Belege) getroffen hot, wie sie ouch dem Beklogten bei seinen

Arbeiten zurVerfügung stonden. Dos oberwird gerodevom Beklogten

bestritten. Folglich bedurfen die von der Klögerin dozu oufgestellten

Behouptungen (umfossende lnformotion/dieselben Belege) des

Beweises; die von der Klögerin dozu ongetretenen Beweise (Zeugnis E

und R.) sind ebenso zu erheben wie der vom Beklogten dozu onge-

tretene Gegenbeweis (Zeugnis B.). MOglicherweise wird es ouch

Aus dem Prüfungsbericht des Finonzomies vom 8.4..1986 ergeben

sich die vom Klöger vorgetro genen Zo h I u n gseingö nge in Höhe von

2.814,- DM fur dos Johr 1981,89.235,- DM für dos Johr l9B2 und

95.331,- für dos Johr 1983.

Diesen Zohlungseingöngen wurden in dem erwöhnten Vermögens-

vergleich vom 6.10.1986 die Abhebungen von diesem Konto gegen-

übergestellt. Diese beliefen sich für l9B2 oul 69.521,- DM und für

l9B3 ouf 33.580,- DM.

Somit ergibt sich, doß beispielsweise im Johr l9B3 zwer ouf dieses

Konto über95.000,- DM einbezohlt, iedoch lediglich über33.000,-
DM obgehoben wurden. Do sich dieses Geld noch wie vor ouf

dem Konto befindet und somit in den Vermögensvergleich unter,,zur

Verfügung stehende Mittel" nicht Eingong finden konnte, wor es

ouch nicht unier ,yerwendete Mittel und ungeklorte Zuflusse" im

Vermögensverg leich o ufzuf ü h ren. Aus d iesem Vermögensverg leich

ergibtsich iedoch, dofl ober den ouf dem Konto befindlichen Betrog

hinous weitere Gelder vorhonden woren.

cl Soweit sich schließlich der Klöger dogegen wendet, doß dos

Finonzomt im Schreiben vom 14.,l1.1986 unrichtige Loborkosten und
- t , , .l l- -.- --- l^:^.---:r -l^^-I-.ll^ l-^:-^- trJ^l^.
L1nnorzlanTelle onSeTZT/ KUrln sr nreillilr euel iluils K€ilrst I Lr9tg

hoben. Diese Berechnung vom 14.ll.1986 stellt lediglich eine ,!er-
probung" des geschötzten Betroges von iöhrlich 85.000,- DM dor.

4. Jedoch selbst wenn mon unterstellt, doß die Zuschötzungen zu hoch

woren und der Beklogte schludhoft seine Pflichten ous dem Steuer-

berotervertrog verletzt hot, führt dies nicht zu seiner Hoftung.

Die berichtigten Einkommensteuerbescheide fur die Johre l98l bis

l9B3 beruhen ouf nochgewiesenen Steuerhinterziehungen und ouf

Zuschötzungen oufgrund der Betriebsprüfung. Zu den Zuschötzungen

kom es, weil bei der Betriebsprüfung nicht oufgezeichnete Betriebs-

ei n no h men festgesiel ltwu rden. Für die Nichtoufzeichnung der Betriebs-

einnohmen wor qllein der Klöger verqntwortlich. Er hondelte dobei vor-

sötzlich. Dem Beklogten konn hingegen - wenn Überhoupt - ollenfolls

der Vorwurf fohrlössigen Fehlverholtens gemocht werden. Ein vorsötz-

lich hondelnder Mqndont konn qber für die nochteiligen Folgen dieses

Verholtens seinen ollenfolls fohrlössig hondelnden steuerlichen Beroter

nichtquf Schqdenersotzin Anspruch nehmen (Spöth,o. o. O., RdNr.313).
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Gl Hinweis Regreßprozeß gegen Steuerberoler
- Sochverstöndigeng utochien

- Aufklörung durch dos Gerichi
- Nochfro gepflicht des Steuerberoters
{O LG Düsseldorf U rt.v. 3. 5. 1990 - l8 U 209 /89 - rechtskröftig }

Noch l0 Johren wird nun in lZ Aufloge dos ,,Hondbuch der GmbH & Co1'

von Hesselmonn/Tillmonn im Verlog Dr. Otto Schmidt KG ouf den Morkt
gebrocht (216 Seiten,160,- DM).

Dos Werk wurde völlig neu beorbeitet. Dos Buch wendet sich on den Proktiker

in der Rechts- und Steuerberotung. Dos Leben derGmbH &Co.wird im Hinblick
ouf olle onfollenden steuerrechtlichen und gesellschoftsrechtlichen Frogen
gründlich beorbeitei. Ein eigenes Kopitel ist den Frogen der Umwondlung
sowohl in die GmbH & Co. hinein cls ouch ous der GmbH & Co. gewidmet.

Die Dorstelllung ist klor, übersichtlich und gründlich. lm gesellschoftsrechtlichen
Teil werden eingehend dorgestellt, Die zunehmende Verschörfung der Hof-
tungsrechtsprechung bei Gründung und in Krisensituotion der GmbH & Co.;
dos Zusommenwirken der Orgone, die Gesellschofterversommlung der GmbH
und der GmbH & Co., die Geschöftsführeroufgoben, dos neue Bilonzrecht.
lm steuerrechtlichen Teil werden die verschiedenen Gründungsvorionten -
Sochein lo g g Betriebsein brin g u n g u nd Auf no h me ei ner Kom plementö r-G m bH -
erörtert. Ausfuhrlich eingegongen wird ouf die Fomilien-GmbH & Co., die ver-
deckte Gewinnousschüttung, Vergütungen on Kommonditisten sowie die
Behondlung des Sonderbetriebsvermögens.

Anregungen für einen GmbH & Co'Vertrog sowie für den Gesellschoftsvertrog
der Komplementör-GmbH runden dos Hondbuch ob.

Leitsotz:

Wird ein Steuerberoter wegen fehlerhofter Buchführung, Aufstellung
fehlerhofter Johresobschlüsse und fehlerhofter Umsotzversteuerung in
Anspruch genommen und konn die Pflichverleizung nur durch ein ouf-
grund der Bücher und Belege zu erstotlendes Guiochfen eines Soch-
verstöndigen oufgeklörtwerden, so leidet dos Verfohren des Gerichts on
einem Mongel, wenn es dem Sochverstöndigen überlößt, sich die Bücher
und Belege bei den Porteien zu beschoffen. Dos Gericht muD diese
Urkunden sich selbstvorlegen lossen, die Porteien zur Erklörung über die
ldeniitöt und Vollstöndigkeit ouffordern und einen ollfölligen hierouf
bezüglichen Streit durch eine Beweisoufnohme klören, ehe es dos Gut-
ochten erstotten lößi.

Leitsotz (d.Verf.l,

Der Steuerberoter ist nur zu Rückfrogen beim Mondonten verpflichtet,
wenn sich ihm ous den vorgelegten Unterlogen Zweifelon deren Richtig-
keit oder Vollstöndigkeit oufdröngen mußten.

Zum Sqchverholt:

Die Klögerin führte bis Anfong des Johres lg8l Worentermingeschöfte
durch, donoch stellie sie ihre gesomte Totigkeii ouf die Vermittlung von
Aktienoptionen um. Der Beklogie erstellte f ür die Klögerin die Buchholtung
der Johre 1981,1982 und 1983, oußerdem die Johresobschlüsse fur die
Johre 1980, l98l und 1982. Die Klögerin ließ diese Arbeiten durch den
Steuerberoter im wesentlichen neu erstellen, dieser berechnete der
Klögerin dofur insgesomt 27.851,33 DM. Die Klögerin verlongt von dem
Beklo gten Ersotz i h rer U bero rbeitu n gskosten.

Die Klögerin hot behouptei'
Die Buchholtungsorbeiten des Beklogten und die dorouf beruhenden
Johresobschlüsse hötten zwei grundlegende Fehler entholten, einmol
seien die Provisionserlöse nicht richtig verbucht worden, zum onderen

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Hefr l-3, l99l)

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Ausschlu0 d. Kündigungsrechts

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
(s. ouch Versicherungsschutz)
- wisseniliche Pf lichtverletzu ng: Kousolitötsprüfung

:Wirksomkeit, AGBG

Anerkennlnis
- d. Bilonzberichtigung?

Auskunftsverlrog
- stillschweigender Abschlu0: Verdiensibescheinigung

Bouherrenmodell
- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. StB, Wp, RA
- fehlende Belehrungsbedürftig keit

: veroebliche Belehrunoen
: Belähruns d. Vorberoier

- ungefrogte -: Zweifel d. Steuerberoters

Beweislost

- f. Fehlberotung
- f. Rücknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung
- Anerkenntnis?

Dienstvertrog
- Sieuerberotungsvertrog

Dritthoftung
-Vertrog m. Schutzwirkung zugunsten Dritter: Bewertung

Durchgriffshoftung
(s. Geschöftsf ü h rer Wp/StB-Gm bH

91,42

91,38
9t,41

91,72

91,62

91,3

91,28
91,28

91,63

91,72
91,77

91,72

91,8,12

91,68
91,68
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- Hoftung des -
Gewinn (entgongener, S252 BGB)

- Dorlegungslost
- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

Grunderwerbsteuer
- bei Bouhenengemeinschoft

Honororonspruch d. StB

- Aufrechnung mit Schodenersotzonspruch
: in zweiler Instonz

- Anderung der Rechnung
- Buchführung
: Gebühr noch Zeitobschnitten
: Grundstücksverwoltungen, $ 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeii, 5 9 SiBGebV
: Geoenstondswert
: Hiniveis ou{ Gebührenvorschrifi
: Mifteilung der Rechnung
: Zeiigebühren

- Erfoloshonoror
- Föllis"keft, g 7 s+Bcebv
: Buchführungshonoror

- Gebührenrohmen, $ ll StBGebV
: Mittelgebühr

: Dorlegungslost
- entgongener Gewinn
- vermeidborer -: keine Bilonzierungsp{lichi
- Lohnkonten. I34 StBGebV
- Pouscholgebühr, $14 StBGebV
- Zeitgebühren

: {ür Nichtstun

Minderkoufmonn
- Lebensmitieleinzelhondel
- P{licht zur Buchführung u. Bilonz

Mitverschulden
- kopitolersetzende Gesellschofterdorlehen
- d. Krediigebers

;Y::dl"l "jf-.I 
e i n i s u n s

- r tutung u, uiluilz
: durch GmbH-Geschöftsführer
: Stommkopitolforderung

Nochbesserung
- Kosien der -
- Nochbuchungen

Notor
- Vollzug, verzögerter

Rechtsonwolt
- Kündigungsschutzkloge
: Konkursousfollgeld

- Unterholtskloge
- Verspötun gsei nwo nd, g 282 ZPO

Rechlsberolungsgeselz
- d. Wi*schoftsprü{ers, Art. 1 $ 5 Nr. 2
: Verirogsform u lieru ng
: Wirischoftsberotung

Regreßprozeß
- negotive Festsiellungskloge
- Sochverstöndigengutochten
: Urkundenvorloge

Schoden
- vermeid bo res Steuerberotu n gshonoro r

- Sleuervorteile
: rechtswidrige -

Schätzung (5162 AO)

- Schoden
: Bindung on Erklörung in Schlußbesprechung

Stb-GmbH, Wp-GmbH
- {okiischer Geschöftsf ührer

Steuerberolerkommer
- Beonfwortung von An{rogen

Sleuerberolungsgeselz
AA

: Kontieren

- $57
: Werbeverbot, Stel lenc nzeigen

Steuerberotungsverlrog
- Auflösuno des -: fristlosä Kündigung, 5627 BGB

Steuergesloltungsberotung
- Soldiärung der Vor- u. Nochieile

Unterholtskloge
- Streitwertgestoltung

Verdienstbescheinigung

Veriöhrung l$ 68 StBerG, $ 5l o WPOI
- Art d. Berufstötigkeit

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Fehlbuchung, Siommkopitolforderung
: Kouf v. Unternehmensonteilen
: Steuerberoterhonoro r, vermeidbo res

Versicherungsschutz
- Ansprüche gegen Versicherer

- wissentl. Pflichtverletzung
: Kousolitöi
: Provisionsvereinborung
:Wirksomkeit, AGBG

- Zohlungsonspruch

Vorteilsousgleich
- oufgedröngte Steuerberoterleistung

Gl Leitsötze

Verdienstbescheinigung / Aussogewert/Vertrouen des Kreditgebers

L Die Verdienstbescheinigung für einen GmbH-Geschöftsführer sogt
regelmö0ig nichis über die Douer der Geschöftsführertötigkeit, dos
Stodium, in dem sich die GmbH befindetoder die Durchsetzborkeitdes
Geholtsonspruchs ous.

Besteht Nomensidentitöi des Geschöftsführers mit der Firmo der
GmbH, ist besondere Vorsicht geboten.

2. Einen Kreditgeber; der ouf eine Verdienstbescheinigung - in Tz. I

beschrieben - ein Dorlehen gibi, iriflt ein weit überwiegendes Mit-
versch u lden, welches Schodenersotzo nsprüche o ussch I ieDt.

(OLG Ho m m U rt.v. 23. ll. 1990 - 25 U 244 /89, bestötigt LG Poderborn U rt.v.

19. 10. t9B9 - 3 0 304/89, Gt 1990, 40t

Schoden des Mondqnten / Rechtswidriger Steuervorteil

Dem Mondonten konn ein Schoden nur donn entstonden sein, wenn er
noch den Steuergeseizen einen Anspruch ouf eine niedrigere Steuerfesi-

setzung gehobt hoi (hier, Steuerbescheid wor nicht ordnungsgemö{)
bekonntgegeben worden, so doß keine Bestondskroft einirot und dos
Finonzomt die Steuern neu festsetzen konnte; ongebliche Pflichver-

letzung des Steuerberoters' Unterlossene Prüfung, ob ordnungsmö0ige
Beko n ntg o be des feh lerhoften Steuerbescheides).
(LG Kleve Urt.v. 5. 12.1990 - 2 0 203/901

Hoftung des Rechtsonwqltes / Kündigungsschutz / Konkursousfollgeld

U nterlößt ei n m it ei ner Kü n dig u n gssch utzklo ge beo uftro gter Rechtso nwo lt

den Mondonten bei eingetretenem Konkurs des Beklogten dorüber zu

beleh ren, doß der Mo ndo nt Kon ku rso usfo I I geld beo ntro gen ko n n, so wird
er diesem schodenersotzpflichtig, wenn hierdurch die Antrogsfrist ver-

söumt ist.
(AG Siegburg Urt.v. 3.9.1987 -7 C1V/87, NJW RR l9B? l55l

91,66

91,14
91,18
91,15

91,14,15
90,58

91,22

91,20
91,20

91,66
91,42
91,19
91,19
91,16
91,15

9r, 14, r5

9\,52

91,
91,

42
42

91,3

91, B
91,32

91,32
91,16
91,66

91,23

91,62
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91,62
91,2
al )

91,49

91,63

91,19

91,62

91,77

91,5

91,5

91,24
91,24
91,49
91,19

91,74

91,42

91,2

91,2

91,62

9r,49

91,t4

91,2
9i.33
9r,38
91,33
91,4\
91,2

91,21

91,5

91,2

9r,33

90,32

9r,18

91,63

91,8
91,15

91,12

91,19

91,66

90,49
90,72
90,68
90,62

90,74

91,2

90,42

91,2

91,2

9Q,77

90,62

91,2

9\,2
91,28

91,29

90,62

91,24
91,23

91,32
91,32

BGH v. 3. Z 1989 - Srbsr lR) l4l88
:wisfro 1990,60
BGH v. 19.12.l98q -|XZR29/89
:VersR 1990,866
BGH v. 26. 9.199 0 - lV ZR 147 / 89
:881990,2362

OLG Düsseldorl v.2.11.1989 - B U 232/BB rkr.: EWiR $675 BGB 2/90,39 (A. Junker)

OLG Düsseldorf v. 15. 3. 1990 - lB U 207/89
: StB 1990, 205
OLG Düsseldorf v. 3.5. 1990 - lB U 209 /89 rkr.

OLG Düsseldorl v. 28. 5.1990 - 18 U 29 /90 rkr.

OLG Düsseldorl v. 21. 6.1990 - 18 U 33/90: StB 1990,312

OLG Düsseldorf v. 28. 6. 1990 - I I U 29 /90 rkr.

OLG Düsseldorf v.28.6.1990 - 18 U 68/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 31. i0.1990 - 18 U 99 u. ll3/90 rkr.

OLG Homburg v. 5.4. 1989 - 5 U 44/86

OLG Homm v.16.12.1988-25 U 10/88

OLG Homm v.16.10.1989 -23 U l/89
OLG Homm v. 23.11.1990 - 25 U 244 /89
bestötigt LG Poderborn Urt.v. 19.10.1989

-30304/89, Gl 1990,401

OLG Honnover v.1.3.1990 - 44 StL l/90 rkr.

OLG Köln v.25.4.1990 -27 U 180/89
:VersR 1990,674

OLG Köln v.22.11.199Q-18 U l9ll90

LG Bonn v. 5.2.1990 - 6 S 442/89
:Juristisches Büro 1990, l31Z

LG Bielefeld v. 5.7.1990 - 22 O 101/90

LG Hof v. 23.|1990 - I 0 328/89

LG Kleve v. 5. 12.1990 - 2 0 203 /90

LG Limburg v. 11. 4.1990 - 2 O 125 /88
:VersR 1990, lll4
LG Mönchenglodboch v.24.4.1990 -
6 O 3/89 n. rkr.

LG Korlsruhe v. 21.8.199Q -2 O 313/89

LG Kossel v.21.2.1989 - 3 O 578188 rkr.

AG Siegburg v.3.9.1987 -7 C171/87
NJW RR 198? 155

91,57
91,57

62

91,32
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Gl Leitsötze

Regreßprozeß gegen Steuerberoter
- Sochverstö ndigeng utochten

- Aufklörung durch dos Gericht
- Nochfrogepflicht des Steuerberoters
(OLG Düsseldorf U rt v. 3. 5. 1990 - 18 U 209 /89 - rechtskröft is I

Honororqnspruch des Steuerberqters
- Monotliche Abbuchung
- Buchführungsrechnung
{OLG Düsseldorf Urt.v,3l.l0.1990 - l8 U 99 v.113/90, rechtskraftig}

Hoftung des Steuerberoters
- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Drifter

- Veriöhrungsbeginn $ 68 SIBG
(OLG Homm Beschl.v. 16.10.1989 - 25 U 1/B9l

Hoftung des Steuerberqters
- Beweislosi für Berotungsfehler

- Anerken nfnis des Berotu ngsfeh lers
(OLG Homm Urt,v.16.12.l9BB -25 U l0l88l

Werbeverbot des Steuerberqters
- Berufswidrige Werbung
(OLG Honnover Beschl.v. 1.3.1990 - 44 StL 1/90 - rechtskröftigl

Hoftung des Steuerberqters
- Beweislost f ür Glefongespröch
- Zustimmung des Mondonten zum Betriebsprüfungsergebnis

- Vorsöizliche Pf I ichverletzu n g des Mo nd o nten
(LG Hof Urt v.23.1.1990 - I 0 328/891
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